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Bereitschaftsdienste / Notdienste

Notrufe
Polizei   110
Feuerwehr/Rettungsdienst   112

Wichtige Telefonnummern
Einheitliche Behördenrufnummer  115
(Beratungen zu Leistungen der Verwaltung)

GWG-Notdienst
Klempner, Firma Jacob GmbH und Co. KG   03445 203346

bei Komplettausfall Elektro:
Störungsdienst
Technische Werke Naumburg   01802 755222

Abwasserzweckverband
Naumburg   0171 7490840

Wasser- und Abwasserverband
Saale-Unstrut-Finne   034464 661-0

Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd   034445 223-0

TWN-Störungsdienst
(Strom, Fernwärme, Gas, Wasser)   01802 755222

Mitnetz Strom und Mitnetz Gas
(enviaM Gruppe)
bei Störungen und Havarien
Strom:   0800 2305070
Gas:   0800 2200922

Sperr-Notruf (für Medien wie Kredit-
oder EC-Karten)   116116

Amtsgericht Naumburg
einschließlich Grundbuchamt   03445 28-0

Polizeidienststelle Naumburg   03445 2450

Seniorenbeirat der Stadt Naumburg   03445 273113

Patientenfürsprecher für Menschen  
mit psychischen Erkrankungen im  
Burgenlandkreis  03445 731629

Naumburger Hospizverein e. V.   0170 9691947

Opfernotruf Weißer Ring  
(Hilfe für Opfer von Verbrechen)   116 006

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen  0800 0116016

Frauenhaus Weißenfels   0171 5404844

Frauenhaus Zeitz   0160 6484913

Telefonseelsorge   0800 1110111
  0800 1110222

Elterntelefon   0800 111 0 550

Kinder- und Jugendtelefon  0800 111 0 333

Notruf gegen Wilderer   0800 1020340

Bereitschaftsdienste
Allgemeinmediziner
Kassenärztlicher Notdienst   116117
SRH Klinikum Naumburg   03445 210-0

Apotheken
Notdienst der Apotheken   0800 0022833
(bundesweit) Apothekenkammer Sachsen-Anhalt
Ihre aktuelle Notfallapotheke finden Sie unter: www.ak-sa.de

Tierärzte
Kleintiere
02. - 03.12.2023 - TAP Heike Kunnaht   03445 7815924
09. - 10.12.2023 - Dr. v. Engelhardt   034422 61550
16. - 17.12.2023 - TÄ Sperrhacke  03445 778189
25. - 26.12.2023 - Fr. Dr. Pfeffer  034463 27209
30. - 31.12.2023 - TAP Heike Kunnaht   03445 7815924
01.01.2024 - TÄ Sperrhacke   03445 778189
Groß- und Kleintiere
23. - 24.12.2023 - DVM Kohlmann  03445 711157
Alle Bereitschaftsdienste sind auch unter 
www.tierärztlicher-notdienste.de zu finden.

(Alle Angaben ohne Gewähr.  
Kosten für die Anrufe können variieren.)

Außenstellen der Verwaltung
Tourist-Information Naumburg   03445 273125
Stadtbibliothek   03445 273650
Stadtarchiv  03445 27040
Städtische Sammlungen   03445 703503
Theater Naumburg   03445 273479
Kommunale Dienstleistungen   03445 273260
Friedhofsverwaltung   03445 273246
Schiedsstellen Naumburg und Bad Kösen
Ansprechpartnerin in der Verwaltung
Frau Ludwig   03445 273145

Info-Kasten in Leichter Sprache
Was ist das Amts-Blatt? 
Die Infos vom Amts-Blatt sind für alle Bürger interessant.
Zum Beispiel: 
· Termine und Themen vom Gemeinde-Rat.
· Veranstaltungen der Stadt.
 Zum Beispiel Kirsch-Fest. 
· Informationen aus dem Leben der Stadt.
 Zum Beispiel Schulen und Kinder-Gärten. 
· Informationen über Wahlen.
Zum Beispiel Landtags-Wahl und Oberbürgermeister-Wahl.
Wann gibt es das Amts-Blatt? Wo gibt es das Amts-Blatt?
· Das Amts-Blatt gibt es jeden zweiten Freitag im Monat.
· Es wird zu Ihnen nach Hause gebracht.
· Es ist auch im Internet zu finden.
· Es ist kostenlos.
Wie ist das Amts-Blatt aufgebaut? 
Das Amts-Blatt besteht aus 4 Teilen: 
· Der 1. Teil ist der amtliche Teil mit Bekannt-Machun-

gen der Stadt. Hier gibt es zum Beispiel Termine von 
Gemeinde-Rats-Sitzungen und Stellen-Ausschreibungen 
für Bewerber.

· Der 2. Teil ist der nicht-amtliche Teil aus dem Rat-Haus. 
Hier gibt es zum Beispiel Informationen zu Bau-Maßnah-
men und Straßen-Sperrungen.

· Der 3. Teil informiert über die Orts-Teile von Naum-
burg. Zum Beispiel Bad Kösen und Flemmingen.

· Der 4. Teil informiert über Ereignisse der Stadt. Zum 
Beispiel Erlebnis-Führungen und Kunst-Ausstellungen.

Haben Sie Fragen zu Artikeln?
Rufen Sie die Telefon-Nummer 03445 273105 an.
Wir beantworten Ihre Fragen.

Bitte beachten Sie folgende Informationen!
Liebe Leserinnen und Leser,
bitte beachten Sie, dass diese Amtsblattausgabe einen 
Informationsstand vom 23.11.2023 wiedergibt. Durch die 
Vorlaufzeit, die beim Druck und der Verteilung des Amts-
blattes benötigt wird, ist es möglich, dass einige Informa-
tionen mit Erscheinungstag des Amtsblattes bereits über-
holt sind. Wir bitten dies zu entschuldigen.
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gensteht. Auch die Bauarbeiten an der Bergschule in Bad 
Kösen und der Max-Klinger-Grundschule in Kleinjena gehen 
voran.
Es erfüllt mich immer mit Stolz, werde ich auf die Schönheit 
unserer Stadt, ihrer Ortsteile und der Landschaft angespro-
chen. Die Vorbereitungen zur 1000-Jahr-Feier im Jahr 2028 
haben begonnen, die Umgestaltung des Domplatzes ist in 
Planung. 

Nun freue ich mich auf die Zeit, die bis zum Jahresausklang 
vor uns liegt; auf die Adventszeit mit ihren Highlights in den 
Höfen unserer Stadt sowie in den Kellern und Gewölben und 
in den Weinbergen. Auch lässt mich der Blick auf das rege 
und bunte Treiben auf dem Weihnachtsmarkt mit den vielen 
fröhlichen Kindern und die Naumburger Weihnachtskrippe, 
die am Ratsherrenportal der Stadtkirche St. Wenzel zu be-
staunen ist, gerne kurzzeitig von den Sorgen und der großen 
Verantwortung, die man als Stadtoberhaupt hat, ablenken. 
Wenn die Stadt im Weihnachtsglanz erstrahlt, wird alles fried-
licher.

Mein ganz persönlicher Wunsch an Sie zum Fest, lassen Sie 
niemanden allein. Liebe und Freude wird mehr, wenn man 
sie verschenkt!

Mit den besten Wünschen für ein schönes und friedvolles 
Weihnachtsfest sowie ein gesundes, glückliches neues Jahr 
verbleibe ich herzlichst

Ihr

Armin Müller
Oberbürgermeister

Erreichbarkeit der Stadtverwaltung Naumburg (Saale)
Die Stadtverwaltung Naumburg (Saale) hat wieder alle Be-
reiche für den Publikumsverkehr geöffnet. Es besteht kei-
ne Maskenpflicht in den Räumlichkeiten der Verwaltung, 
dennoch wird eine Empfehlung zum Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes ausgesprochen. Auch das Gebot der Kon-
taktminimierung hat weiterhin Priorität, weshalb die Stadt-
verwaltung darum bittet, dieses auch weiterhin zu beachten.

Soweit es möglich ist, wird darum gebeten, mit den einzel-
nen Sachgebieten der Stadtverwaltung vorab einen Termin 
für das jeweilige Anliegen zu vereinbaren. Eine zwingende 
Terminvereinbarung ist weiterhin im Bürgerbüro und im 
Standesamt notwendig.

Die Bereiche der Verwaltung sind unter folgenden Kontakt-
daten erreichbar:
• Büro des Oberbürgermeisters Tel.: 03445 273-101 

E-Mail: info@naumburg-stadt.de
• Sachgebiet Standesamt Tel.: 03445 273-360 

E-Mail: standesamt@naumburg-stadt.de
• Sachgebiet Ordnung und Straßenverkehr 

 Tel.: 03445 273-301 
E-Mail: ordnungsamt@naumburg-stadt.de

• Sachgebiet Kinder und Sport Tel.: 03445 273-400 
E-Mail: schulamt@naumburg-stadt.de

• Bürgerbüro Tel.: 03445 273-362; -363;  
 -365; -366; -368; -369 oder -370 
E-Mail: buergerbuero@naumburg-stadt.de 
Online-Terminvergabe: https://www.naumburg.de/de/
online-terminvergabe.html

• Friedhof Tel.: 03445 273-247 
E-Mail: friedhof@naumburg-stadt.de

Eine Einsichtnahme von verschiedenen Dokumenten (Be-
bauungspläne o. Ä.) ist derzeit im Rathausportal (Eingang 
über Markt 1) zu folgenden Zeiten möglich:

Montag bis Freitag 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 14:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 16:00 Uhr

Vor Einsichtnahme sollte eine telefonische Voranmeldung 
unter 03445 273-0 erfolgen, so dass jeder Person eine sepa-
rate Einsicht ermöglicht werden kann. Die Unterlagen wer-
den bei den Mitarbeiterinnen hinterlegt und bei Bedarf an 
die Bürgerinnen und Bürger herausgegeben.

Grußwort des Oberbürgermeisters

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger unserer schönen 
Stadt Naumburg,

2023 – was für ein heraus-
forderndes Jahr! Auf gar 
keinen Fall war es für mich 
eintönig und langweilig. 
Ganz im Gegenteil, gut por-
tioniert mit vielen schönen 
Ereignissen, aber auch Pro-
blemen, die es zu bewälti-
gen gab. Ich habe jede Aufgabe gern angenommen und hoffe, 
dass ich Ihre Interessen gut vertreten habe. Nun ist zunächst 
für die Zeit von weiteren drei Jahren der Weiterbetrieb unse-
res beliebten Freitzeitbades Bulabana beschlossen, die damit 
verbundenen Arbeitsplätze der Mitarbeiter und der Schwim-
munterricht unserer Kinder gesichert worden. 

Dieses Jahr endet mit so vielen Unsicherheitsfaktoren wie 
kaum ein anderes zuvor. Der Krieg in der Ukraine wirft seinen 
Schatten auf die geopolitische Lage in Europa, dessen Aus-
wirkungen auch wir zu spüren bekommen und uns Sorgen 
bereitet. Die starken Unruhen im Nahen Osten beschäftigen 
uns sehr. Das Leid der Menschen, das täglich über die Medien 
zu uns getragen wird, ist schwer zu ertragen. Wir alle müssen 
einander wieder näherkommen, versuchen, einander zu ver-
stehen und miteinander reden.

Wenn wir einmal nicht über den Tellerrand schauen, sehen 
wir, dass unsere Stadt noch schöner geworden ist. So konn-
ten die Bauarbeiten am Reußenplatz abgeschlossen werden, 
der Umzug des Naumburger Theaters in das Objekt des ehe-
maligen Schlachthofes wird weiterhin planmäßig umgesetzt, 
ebenso wie die umfangreichen Sanierungs- und Umbaumaß-
nahmen des Zentralen Omnibus Bahnhofs in der Halleschen 
Straße, so dass einer Eröffnung im Dezember nichts entge-
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Veranstaltungskalender

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort
Freitag 01.12.2023 18:30 Uhr Naumburger Themenabend: Erreichung 

von Seelenfrieden- Gespräche mit Geist 
und Seele mit Bernd Ziege

Naumburg, Fischgasse 7/Ecke 
Mariengasse

01. - 02.12.2023 17:00 Uhr Barriqueweinprobe in vorweihnachtlicher 
Stimmung

Naumburg, Winzerhof Gussek

01. - 02.12.2023 19:30 Uhr Rotweinabend am Kamin, Kulinarische 
Weinprobe

Roßbach, Weingut Frölich-Hake

Freitag 01.12.2023 09:30 Uhr Theater Naumburg: Hans im Glück, Weih-
nachtsmärchen für Kinder ab 5 Jahren

Naumburg, Theatersaal

Freitag 01.12.2023 16:00 Uhr Kunstmarkt, Eröffnung mit Jan Ve Naumburg, Galerie im Schlösschen
Freitag 01.12.2023 18:30 Uhr Adventszeit am Naumburger Dom,  

Sonderführung
Naumburg, Dom

Samstag 02.12.2023 14:00 Uhr Stollenanschnitt Naumburg, Weihnachtsmarkt
Samstag 02.12.2023 14:00 - 

18:00 Uhr
Naumburg sucht den Suppenstar,  
Verkostung und Kür der besten Suppe

Naumburg, Weihnachtsmarkt

Samstag 02.12.2023 15:00 - 
17:00 Uhr

Musik zum Weihnachtsmarkt für  
Trompete und Orgel, 25 Minuten Musik, 
jeweils 15:00, 16:00 und 17:00 Uhr

Naumburg, Stadtkirche St. Wenzel

Samstag 02.12.2023 15:00 Uhr Theater Naumburg: Hans im Glück, Weih-
nachtsmärchen für Kinder ab 5 Jahren

Naumburg, Theatersaal

Samstag 02.12.2023 18:00 Uhr Musikalische Adventsvesper Naumburg, Dom
Samstag 02.12.2023 18:00 Uhr Vorweihnachtliche Weinprobe, Vortrag und 

Musik
Roßbach, Weingut Wartenberg

Mittwoch 06.12.2023 13:00 - 
18:00 Uhr

Stiefel-Abenteuer, Teil 1: Abgabe der Stiefel Naumburg, Stadtbibliothek

Mittwoch 06.12.2023 16:30 Uhr Altarwerkstatt: Cranach vs. Moderne,  
Familiennachmittag

Naumburg, KinderDomBauhütte

Mittwoch 06.12.2023 19:30 Uhr Weihnachtsprogramm mit Irina und Fred Naumburg, Café Zille
Mittwoch 06.12.2023 20:00 - 

22:30 Uhr
Edgar & Marie, Livekonzert Naumburg, Taverne zum  

11. Gebot
Donnerstag 07.12.2023 19:30 Uhr Die Weihnachtsmänner: in latino veritas, 

Weihnachtsprogramm
Naumburg, Café Zille

Freitag 08.12.2023 16:00 Uhr Kunstmarkt, Konzert mit Paula Linke Naumburg, Galerie im Schlösschen
Freitag 08.12.2023 20:00 Uhr Swinging Angels: es swingt so  

weihnachtlich, Konzert
Naumburg, Turbinenhaus

09. - 10.12.2023 11:00 Uhr Glühweinwandern entlang der Saale Hallescher Anger bis Schönburg
09. - 10.12.2023 14:00 - 

21:00 Uhr
Bad Kösener Weihnachtsmarkt Bad Kösen, Lutherkirche

09.-10.12.2023 14:00 Uhr Großjenaer Weihnachtsmarkt Großjena, Dorfplatz
Samstag 09.12.2023 09:00 Uhr Stiefel-Abenteuer, Teil 2: Stiefelsuche Naumburg, Innenstadt
Samstag 09.12.2023 14:00 Uhr Flemminger Weihnachtsmarkt Flemmingen, Dorfplatz
Samstag 09.12.2023 14:00 Uhr Prießnitzer Weihnachtsmarkt Prießnitz, Vereinshaus
Samstag 09.12.2023 15:00 Uhr Weihnachtskerze selbst gemacht,  

Familientag
Naumburg, KinderDomBauhütte

Samstag 09.12.2023 15:30 Uhr Almricher Weihnachtsbasar Almrich, Hauptstraße 19
Samstag 09.12.2023 18:00 Uhr Musikalische Adventsvesper Naumburg, Dom
Samstag 09.12.2023 18:00 Uhr Vorweihnachtliche Weinprobe Roßbach, Weingut Wartenberg
Sonntag 10.12.2023 16:00 Uhr Ladislav Pazdera: Solo, Konzert Naumburg, Café Zille
Sonntag 10.12.2023 17:00 Uhr Weihnachtskonzert mit dem Chor  

Harmonie
Naumburg,  
Marienkirche am Dom

Mittwoch 13.12.2023 19:00 Uhr Männerschnupfen 2, Dinnershow Naumburg, Gastwirtschaft und 
Hotel „Hallescher Anger“

Mitwoch 13.12.2023 19:30 Uhr Paul Bartsch und Band, Konzert Naumburg, Café Zille
13. - 14.12.2023 19:30 Uhr Theater Naumburg: An Mut sparet nicht 

noch Mühe, Gastspiel
Naumburg, Theatersaal

Donnerstag 14.12.2023 18:00 Uhr Welterbe-Konzert mit dem Mädchenchor 
der Landesschule Pforta

Goseck, schlosskirche

Donnerstag 14.12.2023 19:00 Uhr Männerschnupfen 2, Dinnershow Naumburg, Gastwirtschaft und 
Hotel „Hallescher Anger“

Donnerstag 14.12.2023 19:30 Uhr Zille, Zittern und Zinnober, Kabarett Naumburg, Café Zille
Freitag 15.12.2023 16:00 Uhr Kunstmarkt, Konzert mit Thilo Vierhring Naumburg, Galerie im  

Schlösschen
Freitag 15.12.2023 18:00 Uhr Feuerzangenbowle, Dinnershow Naumburg, Gastwirtschaft und 

Hotel „Hallescher Anger“
16. - 17.12.2023 11:00 Uhr Advent in den Weinbergen Roßbach, Weinberge
16. - 17.12.2023 13:00 - 

18:00 Uhr
Gewölbe, Türme und Kapellen Naumburg, Innenstadt
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Folgende Tagesordnung wurde behandelt:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemä-

ßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder und der Be-
schlussfähigkeit

2. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung 
und Feststellung der Tagesordnung

3. Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung des 
Ortschaftsrates Flemmingen/Neuflemmingen vom 
29.06.2023

4. Bekanntgabe der in den letzten Sitzung vom 29.06.2023 
im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

5. Einwohnerfragestunde
6. Bericht des Ortsbürgermeisters
7. Sonstiges

Nichtöffentlicher Teil
1. Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung des 

Ortschaftsrates Flemmingen/Neuflemmingen vom 
29.06.2023

2. Sonstiges

gez. Joachim Vogel
Ortsbürgermeister

Eine Sitzung des Ortschaftsrates Neidschütz/Boblas fand 
am

Montag, dem 13.11.2023, um 19:00 Uhr,  
im Dorfgemeinschaftshaus „Alte Schule“,  

Boblaser Str. 21 in 06618 Naumburg (Saale) OT Boblas
statt.

16. - 17.12.2023 13:00 Uhr Pfortenser Adventsmarkt Schulpforte, Besucherzentrum
16. - 17.12.2023 13:00 - 

15:00 Uhr
Legenden zu Türmen und Kapellen 
 lauschen und versteckte Details entdecken, 
Sonderführung

Naumburg, Dom

16. - 17.12.2023 19:30 Uhr Begegnungen, 4er-Doppelweinprobe Roßbach, Weingut Frölich-Hake
Samstag 16.12.2023 10:30 Uhr Ein Weihnachtswunder für Hase Hopp, 

Bilderbuchkino
Naumburg, Stadtbibliothek

Samstag 16.12.2023 15:00 - 
17:00 Uhr

Musik zum Weihnachtsmarkt für Trompete 
und Orgel, 25 Minuten Musik, jeweils 15:00, 
16:00 und 17:00 Uhr

Naumburg, Stadtkirche St. Wenzel

Samstag 16.12.2023 18:00 Uhr Johann Sebastian Bach, Weihnachtsorato-
rium

Naumburg, Dom

Samstag 16.12.2023 20:00 Uhr Lars Redlich: Lars´Christmas, Konzert Naumburg, Turbinenhaus
Samstag 23.12.2023 17:00 Uhr Gemeinsames Stadtsingen Naumburg, Weihnachtskrippe
Samstag 23.12.2023 18:00 Uhr Musikalische Adventsvesper Naumburg, Dom
Sonntag 24.12.2023 16:00 - 

18:00 Uhr
Musikalische Christvesper Naumburg, Dom

Sonntag 24.12.2023 22:00 Uhr Jauchzet, frohlocket, Festmusik zur  
Christnacht

Naumburg, Stadtkirche St. Wenzel

Sonntag 24.12.2023 23:30 Uhr Christnacht mit weihnachtlicher Orgelmusik Naumburg, Dom
25. - 26.12.2023 15:00 Uhr Theater Naumburg: Hans im Glück, Weih-

nachtsmärchen für Kinder ab 5 Jahren
Naumburg, Theatersaal

Mittwoch 27.12.2023 10:00 Uhr Himmlisches Licht, Anfertigen eines  
Glasanhängers

Naumburg, KinderDomBauhütte

Freitag 29.12.2023 13:00 Uhr Heiße Wanderung, geführte Wanderung 
entlang der Kleinen Saale inkl. Glühwein, 
Tee oder Punsch

Bad Kösen, Café Schoppe

Sonntag 31.12.2023 14:00 Uhr Domfreiheit und Bürgerstadt, Stadtführung Naumburg, Tourist-Information
Sonntag 31.12.2023 21:00 Uhr À la bolero et à límproviste, Tänze für Orgel 

und Orgelimprovisationen; Galakonzert zu 
Silvester

Naumburg, Stadtkirche St. Wenzel

Amtlicher Teil

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Naumburg (Saale)

Sitzungen des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte

Eine Sitzung des Ortschaftsrates Wettaburg/Meyhen/Beu-
ditz findet am Montag, dem 04.12.2023, statt.

Eine Sitzung des Finanz- und Vergabeausschusses findet 
am Dienstag, dem 05.12.2023, statt.

Eine Sitzung des Gemeinderates findet am Mittwoch, dem 
06.12.2023, statt.

Eine Sitzung des Ortschaftsrates Kleinjena/Großjena/Roß-
bach/Großwilsdorf findet am Donnerstag, dem 07.12.2023, 
statt.

Eine Sitzung des Ortschaftsrates Bad Kösen findet am 
Dienstag, dem 12.12.2023, statt.

Änderungen vorbehalten, aktuelle Sitzungen werden 
im Internet unter www.naumburg.de veröffentlicht.

Aus informatorischen Zwecken werden nochmals die 
Tagesordnungen der bereits stattgefundenen Sitzun-
gen veröffentlicht.

Eine Sitzung des Ortschaftsrates Flemmingen/Neuflem-
mingen fand am

Dienstag, dem 07.11.2023, um 19:00 Uhr,
im Dorfgemeinschaftshaus, Dorfstraße 7

in 06618 Naumburg (Saale) OT Flemmingen
statt.
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Folgende Tagesordnung wurde behandelt:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemä-

ßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder und der Be-
schlussfähigkeit

2. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung 
und Feststellung der Tagesordnung

3. Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung des Ort-
schaftsrates Schellsitz vom 23.03.2023

4. Bericht des Ortsbürgermeisters
5. Einwohnerfragestunde
6. Sonstiges

gez. Jürgen Radegast
Ortsbürgermeister

Eine Sitzung des Ortschaftsrates Prießnitz fand am
Montag, dem 20.11.2023, um 19:00 Uhr,

im Versammlungsraum der Freiwilligen Feuerwehr,
Thüringer Straße 14

in 06618 Naumburg (Saale) OT Prießnitz,
statt.

Folgende Tagesordnung wurde behandelt:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemä-

ßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder und der Be-
schlussfähigkeit

2. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesord-
nung und Feststellung der Tagesordnung

3. Einwohnerfragestunde
4. Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung des 

Ortschaftsrates Prießnitz vom 11.09.2023
5. Bericht des Ortsbürgermeisters
6. Innenbereichssatzung als Einbeziehungssatzung „Tan-

nengasse“, OT Prießnitz Abwägungsbeschluss, Vorlage 
Nr. 116/23

7. Innenbereichssatzung als Einbeziehungssatzung „Tan-
nengasse“, OT Prießnitz Satzungsbeschluss, Vorlage  
Nr. 117/23

8. Bebauungsplan Nr. 100 „Neuordnung Windpark Prieß-
nitz“, Vorlage Nr. 118/23

9. Satzung der Stadt Naumburg (Saale) zur Aufhebung 
der Veränderungssperre für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 100 „Neuordnung Windpark Prieß-
nitz“, Vorlage Nr. 119/23

10. Sonstiges

Nichtöffentlicher Teil
11. Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung des 

Ortschaftsrates Prießnitz vom 11.09.2023
12. Sonstiges

gez. Jörg Schütze
Ortsbürgermeister

Eine Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Touris-
mus fand am

Dienstag, dem 21.11.2023, um 18:30 Uhr,
im Beratungsraum 104 im Rathaus, Markt 1

in 06618 Naumburg (Saale)
statt.

Folgende Tagesordnung wurde behandelt:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemä-

ßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder und der Be-
schlussfähigkeit

2. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesord-
nung und Feststellung der Tagesordnung

3. Einwohnerfragestunde

Folgende Tagesordnung wurde behandelt:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemä-

ßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder und der Be-
schlussfähigkeit

2. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung 
und Feststellung der Tagesordnung

3. Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung des Ort-
schaftsrates Neidschütz/Boblas vom 28.08.2023

4. Bericht der Ortsbürgermeisterin
5. Einwohnerfragestunde
6. Gesamträumliches Konzept zur Steuerung von Photo-

voltaik-Freiflächenanlagen | mündlicher Bericht, Vorlage  
Nr. 114/23

7. Aufstellungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans Nr. 401
„Solarpark Boblas“ sowie 9. Änderung des Flächennut-
zungsplans, Vorlage Nr. 115/23

8. Sonstiges

Nichtöffentlicher Teil
1. Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung des Ort-

schaftsrates Neidschütz/Boblas vom 28.08.2023
2. Sonstiges

gez. Bianca Börner
Ortsbürgermeisterin

Eine Sitzung des Finanz- und Vergabeausschusses fand am
Dienstag, dem 14.11.2023, um 18:30 Uhr,
im Beratungsraum 104, Rathaus, Markt 1

in 06618 Naumburg (Saale)
statt.

Folgende Tagesordnung wurde behandelt:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemä-

ßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder und der Be-
schlussfähigkeit

2. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung 
und Feststellung der Tagesordnung

3. Einwohnerfragestunde
4. Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 

10.10.2023
5. Bekanntgabe des in der letzten Sitzung vom 10.10.2023 

im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlusses
6. Bekanntgabe von Eilentscheidungen
7. Haushaltsvollzug, Vorlage Nr. 90/23
8. Sonstiges

Nichtöffentlicher Teil
1. Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 

10.10.2023
2. Grundhafte Sanierung der Bergschule in Bad Kösen, 

Kirchplatz 2 in 06628 Naumburg (Saale), Los 06 Dach-
deckerarbeiten und Schadstoffsanierung Dach (Abdich-
tung), Vorlage Nr. 110/23

3. Errichtung einer Abstellhalle für Fahrzeuge der Feuer-
wehr in 06628 Naumburg (Saale) OT Bad Kösen, Los 01 
Stahlbauarbeiten, Dach, Wände, Tore, Türen, Fenster, 
Vorlage Nr. 111/23

4. Sonstiges

gez. Armin Müller
Ausschussvorsitzender

Eine Sitzung des Ortschaftsrates Schellsitz fand am
Donnerstag, dem 16.11.2023, um 19:00 Uhr,

im Bürgerhaus Schellsitz, Schellsitz 51 in
06618 Naumburg (Saale) OT Schellsitz

statt.
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13. Änderung der Erhaltungssatzung „Bürgergartenviertel“ 
gem. § 172 BauGB, Vorlage Nr. 120/23

14. Sonstiges

Nichtöffentlicher Teil
1. Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung des 

Technischen Ausschusses vom 20.09.2023
2. Stadtsanierung Naumburg - Sanierungsgebiet „Altstadt“, 

Förderung eines Privat-/Dritten Vorhabens - Engelgasse 
11, Vorlage Nr. 108/23

3. Bauvorhaben in der Innenstadt, Vorlage Nr. 122/23
4. Sonstiges

gez. Gotthard Scholz
Ausschussvorsitzender

Eine Sitzung des Ortschaftsrates Crölpa-Löbschütz fand 
am

Montag, dem 27.11.2023, um 19:00 Uhr, in der Ortsteil-
verwaltung, Löbschützer Str. 2

in 06628 Naumburg (Saale) OT Crölpa-Löbschütz
statt.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemä-

ßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder und der Be-
schlussfähigkeit

2. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung 
und Feststellung der Tagesordnung

3. Einwohnerfragestunde
4. Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung des Ort-

schaftsrates Crölpa-Löbschütz vom 24.04.2023
5. Bericht des Ortsbürgermeisters
6. Bericht der Freiwilligen Feuerwehren Heiligenkreuz und 

Crölpa-Löbschütz
7. Sonstiges

Nichtöffentlicher Teil
1. Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung des Ort-

schaftsrates Crölpa-Löbschütz vom 24.04.2023
2. Sonstiges

gez. Lutz Schlicht
Ortsbürgermeister

Eine Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses fand am
Dienstag, dem 28.11.2023, um 19:00 Uhr, in der Aula der

Albert-Schweitzer-Schule, Kösener Straße 70
in 06618 Naumburg (Saale)

statt.

Folgende Tagesordnung wurde behandelt:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemä-

ßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder und der Be-
schlussfähigkeit

2. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung 
und Feststellung der Tagesordnung

3. Einwohnerfragestunde
4. Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung des So-

zial- und Kulturausschusses vom 26.09.2023
5. Informationen zum aktuellen Sachstand Kita Flemmingen
6. Sonstiges

Nichtöffentlicher Teil
1. Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung des So-

zial- und Kulturausschusses vom 26.09.2023
2. Sonstiges

gez. Evelyn Bach
Ausschussvorsitzende

4. Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 
19.09.2023

5. Information Wirtschaftsförderung
6. Neugestaltung des Domumfeldes, Vorlage Nr. 121/23
7. gesamträumliches Konzept zur Steuerung von Photovol-

taik-Freiflächenanlagen | mündlicher Bericht, Vorlage 
Nr. 114/23

8. Aufstellungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans Nr. 401 „Solar- park Boblas“ sowie 9. Ände-
rung des Flächennutzungsplans, Vorlage Nr. 115/23

9. Innenbereichssatzung als Einbeziehungssatzung „Tan-
nengasse“, OT Prießnitz, Abwägungsbeschluss, Vorlage 
Nr. 116/23

10. Innenbereichssatzung als Einbeziehungssatzung „Tan-
nengasse“, OT Prießnitz, Satzungsbeschluss, Vorlage  
Nr. 117/23

11. Bebauungsplan Nr. 100 „Neuordnung Windpark Prieß-
nitz“, Vorlage Nr. 118/23

12. Satzung der Stadt Naumburg (Saale) zur Aufhebung 
der Veränderungssperre für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 100 „Neuordnung Windpark Prieß-
nitz“, Vorlage Nr. 119/23

13. Änderung der Erhaltungssatzung „Bürgergartenviertel“ 
gem. § 172 BauGB, Vorlage Nr. 120/23

14. Sonstiges

Nichtöffentlicher Teil
1. Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 

19.09.2023
2. Bauvorhaben in der Innenstadt, Vorlage Nr. 122/23
3. Sonstiges

gez. Ralf Burghardt
Ausschussvorsitzender

Eine Sitzung des Technischen Ausschusses fand am
Mittwoch, dem 22.11.2023, um 18:30 Uhr, in Raum 104, 

Rathaus, Markt 1 in 06618 Naumburg
statt.

Folgende Tagesordnung wurde behandelt:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemä-

ßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder und der Be-
schlussfähigkeit

2. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesord-
nung und Feststellung der Tagesordnung

3. Einwohnerfragestunde
4. Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung des 

Technischen Ausschusses vom 20.09.2023
5. Bekanntgabe der in der letzten Sitzung vom 20.09.2023 

im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse
6. Neugestaltung des Domumfeldes, Vorlage Nr. 121/23
7. gesamträumliches Konzept zur Steuerung von Photovol-

taik-Freiflächenanlagen | mündlicher Bericht, Vorlage 
Nr. 114/23

8. Aufstellungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans Nr. 401 „Solar- park Boblas“ sowie 9. Ände-
rung des Flächennutzungsplans, Vorlage Nr. 115/23

9. Innenbereichssatzung als Einbeziehungssatzung „Tan-
nengasse“, OT Prießnitz, Abwägungsbeschluss, Vorlage 
Nr. 116/23

10. Innenbereichssatzung als Einbeziehungssatzung „Tan-
nengasse“, OT Prießnitz, Satzungsbeschluss, Vorlage  
Nr. 117/23

11. Bebauungsplan Nr. 100 „Neuordnung Windpark Prieß-
nitz“, Vorlage Nr. 118/23

12. Satzung der Stadt Naumburg (Saale) zur Aufhebung 
der Veränderungssperre für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 100 „Neuordnung Windpark Prieß-
nitz“, Vorlage Nr. 119/23
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3. Die Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft.

Begründung:
I.
Die Veranstaltung „Weihnachtliches in den Höfen“ findet 
am 02.12.2023 in der Zeit von 13:00 bis 21:00 Uhr und am 
03.12.2023 in der Zeit von 13:00 bis 19:00 Uhr in der Naumbur-
ger Innenstadt statt.
II.
Zu 1.
a) Grundlagen der Allgemeinverfügung
Gemäß § 7 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Ladenöff-
nungszeiten im Land Sachsen-Anhalt (LÖffZeitG LSA) kann die 
Gemeinde erlauben, dass Verkaufsstellen aus besonderem An-
lass an höchstens vier Sonn- und Feiertagen geöffnet werden. 
Nach § 7 Absatz 1 Satz 2 LÖffZeitG LSA ist eine Öffnung der Ver-
kaufsstellen an den aufgeführten Feiertagen ausgeschlossen. 
Nach § 7 Absatz 4 Satz 1 LÖffZeitG LSA kann die Öffnung der 
Verkaufsstellen auf bestimmte Ortsteile oder Handelszweige 
beschränkt werden und darf zudem fünf zusammenhängende 
Stunden in der Zeit von 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr nicht über-
schreiten. Dabei ist auf die Zeit des Hauptgottesdienstes Rück-
sicht zu nehmen.
Die Stadt Naumburg (Saale) ist gemäß § 7 Absatz 1 Satz 1 LÖff-
ZeitG LSA die sachlich und örtlich zuständige Gemeinde. Mit 
dem ausfüllungsbedürftigen unbestimmten Rechtsbegriff des 
„besonderen Anlasses“ wird für eine Öffnung an Sonn- und 
Feiertagen ein besonderer Sachgrund verlangt, um den durch 
Artikel 140 GG und Artikel 35 Abs. 2 Verf LSA in Verbindung mit 
Artikel 139 WRV vorgegebenen Auftrag zum Schutz von Sonn- 
und Feiertagen gerecht zu werden. (vgl. Begründung zum Geset-
zesentwurf der Landesregierung eines LÖffZeitG LSA, LT-Drs. 5/288, 
S. 15, 21)
Nach aktueller Rechtsprechung reichen das wirtschaftliche 
Umsatzinteresse der Verkaufsstelleninhaberinnen und Ver-
kaufsstelleninhaber und das Interesse zum Einkaufen der 
Besucherinnen und Besucher für die Annahme eines beson-
deren Sachgrundes nicht aus. Zudem muss die Öffnung der 
Verkaufsstellen und die anlassgebende Veranstaltung in einem 
engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhang stehen. Die 
anlassgebende Veranstaltung muss hierbei den beträchtlichen 
Besucherstrom auslösen, um einen Anlass für eine Ladenöff-
nung geben zu können; der Besucherstrom dürfe nicht umge-
kehrt durch die Öffnung der Verkaufsstellen entstehen. Nach 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, Urt. 
vom 11. November 2015 – 8 CN 2.14 – juris; BVerwG, Urt. Vom  
17. Mai 2017 – 8 CN 1.16- juris) hat die Gemeinde zum Nachweis 
einer besonderen Anlassbezogenheit vor Erlass einer entspre-
chenden Freigabe zur Öffnung von Verkaufsstellen eine Progno-
se darüber anzustellen, ob der Umfang der Besucherströme, die 
durch den konkreten Anlass ausgelöst werden, die Anzahl der 
Besucherinnen und Besucher übersteigt, welche lediglich aus 
Anlass der Öffnung der betreffenden Verkaufsstellen kämen.
b) Anlassbezogenheit
Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LÖffZeitG LSA stellt die Veran-
staltung „Weihnachtliches in den Höfen“ am ersten Adventswo-
chenende einen besonderen Anlass dar. An diesem Tag beginnt 
die Adventszeit. Dies wird durch die zu dieser Zeit weihnachtlich 
geschmückte Innenstadt und den Weihnachtsmarkt auf dem 
zentralen Marktplatz sichtbar. Dieses Wochenende hat für die 
Stadt Naumburg (Saale) durch die langjährige Tradition eine be-
sondere Bedeutung.
Die Veranstaltungen rund um das erste Adventswochenende 
haben sich seit 2006 zu einer festen Tradition im Naumburger 
Stadtbild entwickelt. An diesem Wochenende öffnet üblicher-
weise ein Großteil der Höfe der historisch geprägten Innenstadt 
die Türen für zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus nah 
und fern. Dabei werden mit weihnachtlich gestalteten Verkaufs-
ständen, Warenangebot mit weihnachtlichem Bezug und weih-
nachtlicher Musik das bevorstehende Weihnachtsfest und die 
Adventszeit eingeläutet. Von vielen Besuchern, insbesondere 

Eine Sitzung des Hauptausschusses fand am
Mittwoch, dem 29.11.2023, um 18:30 Uhr,

im Beratungsraum 104, Rathaus, Markt 1
in 06618 Naumburg (Saale)
statt.

Folgende Tagesordnung wurde behandelt:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 

der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
2. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung 

und Feststellung der Tagesordnung
3. Einwohnerfragestunde
4. Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 

27.09.2023
5. Bekanntgabe des in der letzten Sitzung vom 27.09.20263 

im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlusses
6. Bericht des Oberbürgermeisters über die Ausführung ge-

fasster Beschlüsse, ggf. über wichtige Gemeindeangele-
genheiten und Eilentscheidungen, Bekanntgabe von amt-
lichen Mitteilungen

7. Festlegung des Wahlbereiches zu den Ortschafts- und Ge-
meinderatswahlen am 09. Juni 2024, Vorlage Nr. 113/23

8. Durchführung eines feierlichen Gelöbnisses des Sanitäts-
regiments 1 der Sachsen-Anhalt-Kaserne Weißenfels, Vor-
lage Nr. 127/23

9. Spenden, Vorlage Nr. 130/23
10. Entschädigungssatzung Feuerwehr, Vorlage Nr. 131/23
11. Sonstiges

Nichtöffentlicher Teil
1. Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 

27.09.2023
2. Personalangelegenheit, Vorlage Nr. 107/23
3. Personalangelegenheit, Vorlage Nr. 112/23
4. Sonstiges

gez. Armin Müller
Ausschussvorsitzender

Sonstige amtliche Bekanntmachungen

Allgemeinverfügung 1. Advent  
„Weihnachtliches in den Höfen“
Durchführung des Ladenöffnungszeitengesetzes im Land 
Sachsen-Anhalt (LÖffZeitG LSA); Erlass einer Allgemeinverfü-
gung über die Öffnung der Verkaufsstellen im Stadtzentrum 
der Stadt Naumburg (Saale) am 03.12.2023

Allgemeinverfügung

1. Die Stadt Naumburg (Saale) erlaubt die Öffnung der Ver-
kaufsstellen in Naumburg (Saale) am 03.12.2023 anläss-
lich der Veranstaltung „Weihnachtliches in den Höfen“ in 
der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Die Erlaubnis zur 
Öffnung der Verkaufsstellen begrenzt sich örtlich auf den 
Innenstadtbereich und den Steinweg. Der Innenstadtbe-
reich wird beginnend im Norden durch das Marientor, 
östlich durch die Marien- und die Jakobsmauer über die 
Wenzelsmauer und das Salztor im Süden, sowie dem Lin-
denring einschließlich des Steinweges im Nordwesten 
begrenzt. Somit ist die Erlaubnis auf folgende Straßen 
beschränkt: Curt-Becker-Platz, Domplatz, Fischgasse, 
Fischstraße, Herrenstraße, Jakobsgasse, Jakobsmauer, 
Jakobsstraße, Jüdengasse, Lindenring, Mariengasse, Mari-
enmauer, Marienplatz, Marienstraße, Markt, Mühlgasse, 
Neustraße, Postring, Reußenplatz, Rosengarten, Salzstra-
ße, Steinweg, Thainburg, Topfmarkt, Weingarten, Wen-
zelsgasse, Wenzelsmauer.

2. Die sofortige Vollziehung der Allgemeinverfügung wird 
angeordnet.
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nomischen Angebote und lediglich 11,25 % messen den offenen 
Ladengeschäften eine besondere Bedeutung bei.
Die Befragung macht somit deutlich, dass die beträchtlich höhe-
ren Besucherströme an dem anlassbezogenen Sonntag auf den 
anlassgebenden Töpfermarkt in der Innenstadt zurückzuführen 
sind und die Öffnung der Verkaufsstellen in der Innenstadt nur 
als Annex zu sehen sind. Ebenfalls wird sichtbar, dass durch die 
überregionale Werbung der Stadt Naumburg (Saale) eine Viel-
zahl an Menschen aus benachbarten Landkreisen und sogar 
Bundesländern angesprochen werden, die jährlich den Weg 
nach Naumburg antreten.
Da an dem ersten Adventswochenende für gewöhnlich mehre-
re Tausende Menschen die Innenstadt Naumburgs besuchten 
wird für dieses Jahr unter Berücksichtigung der überregionalen 
Werbung prognostiziert, dass an diesem Wochenende mit einer 
Gesamtbesucherzahl von mindestens 8.000 Personen die Veran-
staltung „Weihnachtliches in den Höfen“ und den gleichzeitig in 
der Innenstadt stattfindenden Weihnachtsmarkt gerechnet wird.
Auf den Erhebungsdaten des Naumburger Innenstadtvereines 
e. V. basierend, besuchen an einem anlasslosen Erhebungstag 
mit gleichzeitig stattfindendem Wochenmarkt (Samstag) durch-
schnittlich 233 Personen die Verkaufsstellen der Innenstadt.
Die geschätzte Besucherzahl von 8.000 Personen für die Ver-
anstaltung „Weihnachtliches in den Höfen“ und den gleichzeitig 
stattfindenden Weihnachtsmarkt am 02.12.2023 und 03.12.2023, 
übersteigt damit deutlich die Besucherzahl an den einzelnen an-
lasslosen Erhebungstagen (Dienstag, Freitag, Samstag, Sonntag). 
In der Gesamtbewertung steht das erste Adventswochenende in 
seiner öffentlichen Wirkung gegenüber der typischen werktägli-
chen Geschäftigkeit der am 03.12.2023 in der Zeit von 13:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr angedachten Ladenöffnung deutlich im Vorder-
grund. Es ist deshalb gerechtfertigt, flankierend die Öffnung der 
Ladengeschäfte in der Innenstadt zu erlauben.

d) räumliche Beschränkung der Allgemeinverfügung
Die Öffnung der Verkaufsstellen kann gemäß § 7 Abs. 4 Satz 1 
LÖffZeitG LSA auf bestimmte Ortsteile oder Handelszweige be-
schränkt werden. Die räumliche Beschränkung ist insbesondere 
dann angebracht, wenn die anlassbezogene Veranstaltung kei-
ne weitere ausstrahlende Bedeutung hat und insbesondere wei-
tere Gemeindeteile nicht betroffen sind. Von dieser Regelung 
macht die Stadt Naumburg (Saale) Gebrauch. Die Stadt Naum-
burg (Saale) ist eine Stadt im Süden des Landes Sachsen-Anhalt. 
Naumburg (Saale) ist ein staatlich anerkannter Erholungsort 
und zieht mit dem Naumburger Dom als Wahrzeichen und 
UNESCO-Weltkulturerbe viele Besucherinnen und Besucher in 
die mittelalterliche Altstadt. Die Gesamtfläche der Stadt beträgt 
129,9 km². Die Altstadt der Stadt Naumburg (Saale) erstreckt sich 
auf einer Fläche von 0,578 km². Dies stellt 0,44 Prozent der Ge-
samtfläche des Gemeindegebietes dar. Dies stellt 0,44 Prozent 
der Gesamtfläche des Gemeindegebietes dar. In der Altstadt 
wohnen 9,43 Prozent der Gesamteinwohner, das sind 3.114 
Menschen (Stand 23.06.2021). In der Naumburger Innenstadt 
haben sich 426 Gewerbetreibende niedergelassen. Davon 143 
als Händlerinnen und Händler und 56 als Gastronomen (Stand 
16.10.2023). Der Bereich der Naumburger Innenstadt ist der 
Mittelpunkt des Einkaufens für das umliegende Einzugsgebiet.
Die Allgemeinverfügung wird nur für den räumlich begrenz-
ten Teil der Innenstadt erlassen für den ein hinreichend enger 
räumlicher Zusammenhang mit der Veranstaltung „Weihnacht-
liches in den Höfen“ erkannt werden kann. Das unter Ziffer 1 
beschriebene Gebiet wird als Annex zur Veranstaltung „Weih-
nachtliches in den Höfen“ bewertet. Somit wird der mögliche 
Bereich der Ladenöffnung auf das Maß der historisch geprägten 
Fußgängerzone in der Naumburger Innenstadt bis hin zum Dom 
reduziert. Diese ist geprägt von vier Achsen (Marienstraße, Ja-
kobsstraße, Salzstraße und Herrenstraße), die ausgehend vom 
Marktplatz in alle Himmelsrichtungen der Innenstadt verlaufen. 
In diesen Bereichen liegende Handelseinheiten befinden sich in 
unmittelbarer Nähe zur diesjährigen Veranstaltung „Weihnacht-
liches in den Höfen“ und sind binnen weniger Minuten fußläufig 
erreichbar.

von Familien, wird der Besuch der Innenstadt aufgrund seiner 
über Jahre gewachsenen Bedeutung und dem gleichzeitig statt-
findenden Weihnachtsmarkt besonders an einem Adventssonn-
tag genutzt, um sich im Kreise der Familie ganz in Ruhe auf die 
gemeinsame Weihnachtszeit einzustimmen. Die gesamte In-
nenstadt ist zu dieser Zeit durch den Weihnachtsmarkt auf dem 
Marktplatz, weihnachtliche Beleuchtung und weihnachtlich ge-
prägte Verkaufsstände durchgängig festlich geprägt. Die Innen-
stadt vermittelt mit den vielen kleinen Ständen mit Kunst und 
Handwerk, die viele weihnachtliche Köstlichkeiten anbieten, 
daher eine festliche Atmosphäre in der Innenstadt und unter-
streicht damit auch den Charakter eines Adventssonntags. Die-
ser zieht neben den Bürgern der Stadt Naumburg (Saale) auch 
viele Besucher aus dem gesamten Landkreis, sowie aus ande-
ren Bundesländern an, da die Stimmung am ersten Adventswo-
chenende in der gesamten Innenstadt von Naumburg (Saale) 
ein gewisses Alleinstellungsmerkmal in der Region aufweist. Es 
ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass 
die Veranstaltung „Weihnachtliches in den Höfen“ eine prägen-
de öffentliche Wirkung haben wird, die die gewöhnliche, werk-
tägliche Geschäftigkeit stark übersteigen wird.

c) beträchtlicher, anlassbezogener Besucherstrom
Zur Abschätzung der Besucherströme wurden die Daten des 
Naumburger Innenstadtvereines e. V. und der von der Stadt 
Naumburg (Saale) erhobenen Daten hinzugezogen. Ferner wur-
de ergänzend durch die Stadt Naumburg (Saale) eine Besuch-
erzählung mit einer entsprechenden Befragung der Besucher 
anlässlich des Töpfermarktes im Jahr 2021 durchgeführt. Diese 
Zählung wurde an einem anlasslosen Tag (Freitag, 27.08.2021), 
sowie an dem anlassbezogenen Sonntag des Töpfermarktes 
(29.08.2021) jeweils in der Zeit von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
durchgeführt. Am Freitag wurden daher 233 Personen und am 
Sonntag 279 Personen insbesondere zum Grund des Besuches 
der Innenstadt, ihres Heimatortes, der Art der Anreise nach 
Naumburg (Saale) und die Nutzung der Einkaufsmöglichkeiten 
befragt. Zusätzlich wurden an beiden Tagen die Besucherströ-
me an den vier größten Zuwegungen (Herrenstraße, Salzstra-
ße, Marienstraße und Curt-Becker-Platz) zur Innenstadt Naum-
burgs gemessen. Diese ergaben am Freitag insgesamt 973 und 
am Sonntag 1635 Personen.
An dem anlasslosen Freitag ergab die Befragung, dass 57,51 % 
der befragten Personen aus Wohnorten außerhalb des Burgen-
landkreises stammen und 38,32 % der befragten Personen aus 
touristischen Gründen die Innenstadt besuchten. Mehr als die 
Hälfte der befragten Personen reiste mit dem PKW oder dem 
Motorrad an.
An dem anlassbezogenen Sonntag waren somit fast doppelt 
so viele Personen in der Innenstadt wie an dem Freitag zuvor. 
Die Befragung ergab, dass 41,94 % aus Städten außerhalb des 
Burgenlandkreises anreisten und 34,77 % der Besucher Perso-
nen sind, die in der Kernstadt Naumburgs leben. Die restlichen 
 23,29 Prozent gaben als Wohnort einen Ortsteil der Stadt 
Naumburg (Saale) oder einen Ort innerhalb des Burgenlandkrei-
ses an. Bei der Ermittlung des Wohnortes war an beiden Tagen 
festzustellen, dass ein Großteil der Besucher außerhalb des Bur-
genlandkreises aus den benachbarten Bundesländern Sachsen 
und Thüringen den Weg nach Naumburg antraten. Als Grund 
für den Besuch der Naumburger Innenstadt am Sonntag, dem 
29.08.2021 gaben 59,31 % der Befragten an, anlässlich des Töp-
fermarktes vor Ort zu sein. Da der Töpfermarkten seit mehreren 
Jahrzenten in Naumburg stattfindet wurden die Personen nach 
der Häufigkeit ihres Besuches des Töpfermarktes befragt. Da-
bei gaben 32,97 % an, den Töpfermarkt jedes Jahr zu besuchen. 
11,47 % besuchten den Töpfermarkt zum zweiten oder dritten 
Mal. 86 Personen und damit 30,82 % gaben an, den Töpfermarkt 
schon mehr als drei Mal besucht zu haben.
Die befragten Personen gaben dabei mit 39,48 % an, dass 
Ihnen die Stände mit den verschiedensten Angeboten 
an Töpferwaren besonders gut gefällt. Auf Rang zwei mit  
21,03 % kommt die passende musikalische Unterhaltung auf 
dem Marktplatz. 19,93 % der Befragten favorisieren die gastro-
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über folgende DE-Mail-Adresse erreichbar: vg-halle@egvp. 
de-mail.de. Über die E-Mail-Adresse des Gerichts können Doku-
mente in Rechtssachen nicht wirksam übermittelt werden.

Naumburg (Saale), den 30.10.2023

Armin Müller
Oberbürgermeister

e) zeitliche Begrenzung der Allgemeinverfügung
Eine Gemeinde darf nach § 7 Abs. 1 LÖffZeitG LSA an maximal 
vier Sonn- und Feiertagen pro Jahr eine Öffnung der Verkaufs-
stellen ermöglichen. Bisher wurden im Jahr 2023 zwei verkaufs-
offene Sonntage durchgeführt. Diese fanden im Rahmen des 
jährlichen Kirschfestes und des Töpfermarktes statt. Das Gesetz 
beschränkt die Öffnungsmöglichkeit der Verkaufsstellen in der 
Zeit von 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr, und darf fünf zusammenhän-
gende Stunden nicht überschreiten. Dabei ist auf die Zeit des 
Hauptgottesdienstes Rücksicht zu nehmen. Die zeitliche Vorga-
be für die Öffnung der Verkaufsstellen am 03.12.2023 wird die-
sen Anforderungen gerecht.
f) Entscheidung
Im Hinblick auf die große regionale Bedeutung des ersten Ad-
ventswochenendes mit der Veranstaltung „Weihnachtliches in 
den Höfen“ und der Besucherströme an anlasslosen Erhebungsta-
gen im Vergleich zu den erhobenen Besucherströme zum Töpfer-
markt im Jahr 2021 mit gleichzeitig stattfindender Ladenöffnung 
in der Innenstadt, sowie unter Berücksichtigung der Erfahrungen 
der letzten Jahre, lässt sich feststellen, dass die Veranstaltung 
„Weihnachtliches in den Höfen“ am 03.12.2023 in der Zeit von  
13:00 Uhr bis 18:00 Uhr mehr Besucher anlocken wird, als die 
alleinige Öffnung der Verkaufsstellen in unmittelbar angrenzen-
der Nähe. Die Ladenöffnung wird daher als bloßer Annex zur Ver-
anstaltung gesehen und tritt damit deutlich in den Hintergrund. 
Diese Feststellung führt zum Erlass dieser Allgemeinverfügung.
Zu 2.)
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung begründet sich auf  
§ 80 Abs. 2 Nummer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). 
Diese kann von der Stadt Naumburg (Saale) besonders ange-
ordnet werden, wenn die sofortige Vollziehung im öffentlichen 
Interesse liegt. Im vorliegenden Fall ist das öffentliche Interesse 
durch die erheblichen Besucherströme als auch durch die teil-
nehmenden Verkaufsstellen, die ein Interesse an der Wirksam-
keit der Allgemeinverfügung für den 03.12.2023 haben, bereits 
gegeben. Im Falle eines Widerspruchs wäre mit einer Entschei-
dung vor dem 03.12.2023 nicht zu rechnen. Zudem könnte 
durch ein eventuelles Widerspruchsverfahren das Versorgungs-
interesse der Besucher nicht ausreichend gewährleistet wer-
den. Das Versorgungsinteresse der Besucher und das Interesse 
an einer Ladenöffnung am 03.12.2023 durch die Verkaufsstel-
leninhaber begründet durch die Vielzahl der betroffenen Perso-
nen ein besonderes öffentliches Interesse. Dies überwiegt dem 
Interesse eines möglichen Widerspruchsführers oder Klägers an 
der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs. Somit ist die 
Anordnung der sofortigen Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 Num-
mer 4 VwGO im öffentlichen Interesse geboten.
Zu 3.)
Eine Allgemeinverfügung darf nach § 1 Abs. Verwaltungsverfah-
rensgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) i. V. m. § 41 
Abs. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) auch dann öffent-
lich bekannt gemacht werden, wenn eine Bekanntgabe an die 
Beteiligten untunlich ist. Aufgrund der vielen Verkaufsstellen in 
der Naumburger Innenstadt ist eine persönliche Bekanntgabe 
untunlich. Gemäß § 41 Abs. 4 Satz 3 VwVfG gilt die Allgemeinver-
fügung zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung 
als bekannt gegeben. Es kann gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG 
ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die 
Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Allgemeinverfügung können Sie innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch 
ist schriftlich beim Oberbürgermeister der Stadt Naumburg 
(Saale) oder zur Niederschrift im Bürgerbüro, Markt 1, 06618 
Naumburg (Saale) zu erheben.
Gegen die Anordnung des Sofortvollzugs (§ 80 Abs. 2 Nr. 4 
VwGO) kann beim Verwaltungsgericht Halle (Saale), Thüringer 
Str. 16, 06112 Halle (Saale) der Antrag auf Wiederherstellung 
der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs gestellt werden  
(§ 80 Abs. 5 VwGO). Der Antrag kann auch auf elektronischem 
Weg gestellt werden. Das Verwaltungsgericht Halle (Saale) ist 

 

Der Ergebnisbericht Umgebungslärmkartierung Stufe 4 an Hauptverkehrsstraßen in Sachsen-
Anhalt in der Stadt Naumburg (Saale) ist außerdem auf der Internetseite des Landesamtes für 
Umweltschutz Sachsen-Anhalt 
 
https://lau.sachsen-anhalt.de/luft-klima-laerm/immissionsschutz-luftqualitaet-physikalische-
einwirkungen/physikalische-einwirkungen/laerm/laermminderungsplanung/aktuelles-zur-
4stufe-der-laermaktionsplanung/hauptverkehrsstrassen-2022  

 
einzusehen. Es ergeht der Hinweis, dass aufgrund der geänderten Berechnungsvorschriften 
der Vergleich mit Ergebnissen der vorhergehenden Stufen nicht gegeben ist. 
 
Auf die Ergebnisse der strategischen Lärmkarten aufbauend erfolgt die Ausfertigung einer Ent-
wurfsfassung für einen Lärmaktionsplan. Das Ziel der Planung ist es, die Lärmsituation in der 
Stadt Naumburg (Saale) zu ermitteln und zu beurteilen sowie gegebenenfalls Strategien und 
Maßnahmen zur Lärmminderung, beziehungsweise Vorkehrungen zum Schutz identifizierter 
ruhiger Gebiete, zu prüfen und festzulegen. 
 
Sie haben bis zum 12.01.2024 die Möglichkeit schriftlich – entweder postalisch an die 

Stadtverwaltung Naumburg (Saale), Markt 1, FB II, SG Stadtplanung, 06618 Naumburg 
(Saale)  

oder per E-Mail an  

stadtplanung@naumburg-stadt.de  

Stellung zu den Lärmkartierungsergebnissen zu nehmen sowie Hinweise und Anregungen 
zur Lärmaktionsplanung zu geben. Die Mitteilungen werden ausgewertet und bei der Ent-
wurfserstellung des Lärmaktionsplanes mit einbezogen. Im Rahmen einer 2. Phase der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung erhalten Sie wiederum die Gelegenheit sich zum ausgefertigten Ent-
wurf des Lärmaktionsplanes zu äußern. Die Termine der 2. Phase der Öffentlichkeitsbeteili-
gung werden in einer gesonderten Bekanntmachung mitgeteilt. 

Naumburg (Saale), den 22.11.2023 
 
 
 
Armin Müller 
Oberbürgermeister 
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Armin Müller 
Oberbürgermeister 

STADT NAUMBURG (Saale) 
 

Oberbürgermeister 

 
 

 

              

 

A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g 
 
Bekanntmachung der 1. Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Aufstellung eines 
Lärmaktionsplanes (4. Stufe) der Stadt Naumburg (Saale) 
 

Auf Grundlage der Richtlinie 2002/49/EG (Umgebungslärmrichtlinie) und deren Überführung 
in nationales Recht (§§ 47 a-f BImSchG) sind in Sachsen-Anhalt die Städte und Gemeinden 
sowohl für die Lärmkartierung von Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 3 Millionen Kfz/Jahr 
(DTV 8.200 Kfz/Tag), als auch die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes verpflichtet. Ausge-
hend vom Zeitpunkt der erstmaligen Erstellung und regelmäßigen Fortschreibung der Lärm-
karten in einem 5jährigen Turnus handelt es sich vorliegend um die 4. Stufe (4. Runde). Für 
die innerhalb des Hoheitsbereichs der Stadt Naumburg (Saale) befindlichen Hauptverkehrs-
straßen, die ein entsprechendes Verkehrsaufkommen aufweisen, wurden nach neu vorgege-
benen Berechnungsvorschriften strategische Lärmkarten ausgefertigt. Der entsprechende 
Ergebnisbericht Umgebungslärmkartierung Stufe 4 an Hauptverkehrsstraßen in Sachsen-An-
halt in der Stadt Naumburg (Saale) wird  

vom 29.11.2023 bis einschließlich 29.12.2023  

auf der Internetseite der Stadt Naumburg (Saale) unter 

https://www.naumburg.de  Stadt  Stadtverwaltung  Bekanntmachungen 

veröffentlicht. 

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet können die Unterlagen während des o. g. Zeitrau-
mes auch in der Stadtverwaltung Naumburg (Saale), im Sachgebiet Stadtplanung im Vor-
raum Zimmer 302, Markt 12, während folgender Zeiten 

Mo 09.00 - 12.00 Uhr 
Di 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr  
Do 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr 
 
und im Bürgerbüro, Markt 1, Eingang Herrenstraße, während folgender Zeiten: 

Mo, Mi, Fr 09.00 - 12.00 Uhr 
Di, Do 09.00 - 18.00 Uhr 
 
sowie jeden 1. Sonnabend im Monat 09.00 – 12.00 Uhr (02.12.2023)  
eingesehen werden. 
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4. derzeitige Anschriften sowie,
5. sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache.
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 
mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten über-
mittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl 
oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen 
Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu 
vernichten. Der Widerspruch gegen die Übermittlung von 
Daten an Parteien, Wählergruppen und anderen Wahlvor-
schlägen bewirkt, dass die Daten nicht übermittelt werden. 
Er ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der 
Hauptwohnung einzulegen.

4. Mandatsträger, Presse oder Rundfunk aus Anlass von Al-
ters- oder Ehejubiläen (§ 50 Absatz 2 i. V. m. § 50 Absatz 5 BMG)
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft 
aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von 
Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 BMG 
Auskunft erteilen über
1. Familienname,
2. Vornamen,
3. Doktorgrad,
4. Anschrift sowie
5. Datum und Art des Jubiläums.

Altersjubiläen sind dabei der 70. Geburtstag, jeder fünfte wei-
tere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgen-
de Geburtstag. Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende 
Ehejubiläum. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 
übermittelt. Er ist bei allen Meldebehörden einzulegen, bei 
denen die betroffene Person gemeldet ist. Ein Widerspruch 
bei Ehejubiläen wirkt auch für den anderen Ehegatten. Der 
Widerspruch kann nur durch beide Ehegatten gemeinsam wi-
derrufen werden.

5. Adressbuchverlage (§ 50 Absatz 3 i. V. m. § 50 Absatz 5 BMG)
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 BMG Adress-
buchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, Auskunft erteilen über
1. Familienname,
2. Vornamen,
3. Doktorgrad und
4. derzeitige Anschriften.

Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von 
Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwen-
det werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 
übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden 
einzulegen, bei denen die betroffene Person gemeldet ist.
Einwohner, die mit der o.g. Übermittlung ihrer Daten in Gän-
ze oder im Einzelnen nicht einverstanden sind, können dies 
schriftlich, mündlich oder zur Niederschrift der
Stadt Naumburg (Saale)
FB III – SG Bürgerdienste 
Bürgerbüro
Markt 1, 06618 Naumburg (Saale)
mitteilen. Es werden dafür keine Kosten erhoben.

Einwohnerinnen und Einwohner, die bereits einen Wi-
derspruch eingereicht haben, brauchen diesen nicht zu 
erneuern.
Der Widerspruch gilt bis zum Widerruf unbefristet.
Der Widerspruch kann formlos oder unter Verwendung des 
nachstehenden Antragsformulars eingereicht werden. Das An-
tragsformular ist im Bürgerbüro der Stadt Naumburg (Saale) 
erhältlich oder kann über die Internetseite der Stadtverwaltung 
Naumburg (Saale) www.naumburg.de heruntergeladen werden.

Naumburg (Saale), den 14.11.2023

gez. Armin Müller
Oberbürgermeister

Amtliche Bekanntmachung über das  
Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe 
von Daten aus dem Melderegister der  
Stadt Naumburg (Saale)
Gemäß § 36 Absatz 2, § 42 Absatz 3 und § 50 Absatz 5 Bun-
desmeldegesetz hat jede in Naumburg (Saale) einwohnende 
Person das Recht, den regelmäßigen Datenübermittlungen 
(Gruppenauskunft mit melderechtlichen Daten) zu wider-
sprechen. Es wird einmal jährlich durch öffentliche Bekannt-
machung darauf hingewiesen.
Dies betrifft die Datenübermittlungen an:
1. das Bundesamt für das Personalmanagement der Bun-
deswehr (§ 36 Absatz 2 Satz 1 BMG i. V. m. § 58 c Absatz 1 Satz 
Soldatengesetz (SG))
Nach § 58 b SG können sich Personen verpflichten, freiwilligen 
Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Engagement 
zu leisten, sofern sie geeignet sind. Für die Übersendung von 
Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
aufgrund § 58 c Absatz 1 des SG jährlich bis zum 31. März fol-
gende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, 
die im nächsten Jahr volljährig werden:
1. Familienname,
2. Vornamen,
3. gegenwärtige Anschrift.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. 
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen 
Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen.

2. Öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften
(§ 42 Absatz 3 Satz BMG)
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft Familienangehörige, die nicht derselben oder keiner 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf 
die Meldebehörde gemäß § 42 Absatz 2 BMG von diesen Fa-
milienangehörigen folgende Daten übermitteln:
1. Vor- und Familiennamen,
2. frühere Namen,
3. Geburtsdatum und Geburtsort,
4. Geschlecht,
5. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsge-

sellschaft,
6. derzeitige Anschriften und letzte frühere Anschrift,
7. Auskunftssperren nach § 51 BMG und bedingte Sperrver-

merke nach § 52 BMG sowie
8. Sterbedatum.
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert 
nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuerer-
hebungsrechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religi-
onsgesellschaft. Diese Zweckbindung wird dem Empfänger 
bei der Übermittlung mitgeteilt. Der Widerspruch ist bei der 
Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwoh-
nung einzulegen.

3. Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahl-
vorschlägen (§ 50 Absatz 5 i. V. m. § 50 Absatz 1 BMG)
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 1 BMG Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staat-
licher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder 
Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem 
Melderegister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 bezeichneten 
Daten von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für 
deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist.
Dabei werden folgende Daten übermittelt:
1. Familienname,
2. Vornamen unter Kennzeichnung des gebräuchlichen 

Vornamens,
3. Doktorgrad und
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STADT NAUMBURG (Saale) 
DER  OBERBÜRGERMEISTER 

 

 
Antrag auf Einrichtung oder Widerruf einer Übermittlungssperre im Melderegister 
der Stadt Naumburg (Saale) 
 
Antragsteller/in: 
 

Familienname:  

Vorname(n):  

Geburtsname:  

Geburtsdatum:  

Anschrift:  

 

 Hiermit beantrage ich die            Hiermit widerrufe ich die folgenden 
Eintragung einer Übermittlungs-   Widersprüche zur Löschung der  
sperre im Melderegister und lege   Übermittlungssperre im Melderegister: 
wie folgt Widerspruch ein:   

 

1  
Widerspruch gegen die Datenübermittlung an das Bundesamt für das 
Personalmanagement der Bundeswehr (§ 58 c Abs. 1 Soldatengesetz i. V. m. § 36 Abs. 2 
Satz 1 Bundesmeldegesetz) 

2  
Widerspruch gegen die Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaften, wenn Sie diesen nicht angehören (§ 42 Abs. 2 und 3 BMG) 

3  

Widerspruch gegen die Datenübermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen und 
anderen Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
parlamentarischen und kommunalen Vertretungskörperschaften bzw. die Nutzung der 
Daten für Wahlwerbung (§ 50 Abs. 1 und 5 BMG) 

4  
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 
über Alters- und Ehejubiläen * (§ 50 Abs. 2 und 5 BMG) 

5  
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage zur Herstellung 
von Adressenverzeichnissen in Buchform (§ 50 Abs. 3 und 5) 

* Ein eingelegter Widerspruch zu Alters- und Ehejubiläen hat zur Folge, dass keine Glückwünsche 
durch den Ortsbürgermeister oder den Ortschaftsrat möglich sind.    
 
Sollten sich weitere Familienangehörige Ihrer Entscheidung anschließen, so füllen Sie bitte 
die nachstehenden Angaben aus: 
Name, Vorname, Geburtsdatum Datum, Unterschrift 

Name, Vorname, Geburtsdatum Datum, Unterschrift 

Name, Vorname, Geburtsdatum Datum, Unterschrift 

 
 
__________________      ________________________ 
Datum         Unterschrift Antragsteller/in 

1
.

	

1
.
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Bürgersamstage im Jahr 2024
Auch im Jahr 2024 hat das Bürgerbüro der Stadt Naumburg 
(Saale) weiterhin an jeweils einem Samstag im Monat in der 
Zeit von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet. Durch diese erwei-
terten Servicezeiten sollen insbesondere Einwohnerinnen 
und Einwohner die Möglichkeit zur persönlichen Vorsprache 
im Bürgerbüro erhalten, die die regulären Sprechzeiten wo-
chentags nicht wahrnehmen können.

Folgende Termine sind an den Samstagen im Jahr 2024 vor-
gesehen:
Januar 13.01.2024
Februar 03.02.2024
März 02.03.2024
April 06.04.2024
Mai 04.05.2024
Juni 01.06.2024
Juli 06.07.2024
August 03.08.2024

September 07.09.2024
Oktober 12.10.2024
November 09.11.2024
Dezember 07.12.2024
Januar 2025 11.01.2025

Bitte beachten Sie, dass eine vorherige Terminvereinba-
rung erforderlich ist.
Gerne können Sie Ihren Termin online über
https://www.naumburg.de/de/online-terminvergabe.html 
selbst buchen oder Sie vereinbaren telefonisch einen Termin 
unter 03445 273-362 bis -370.

Naumburg (Saale), den 15.11.2023

gez. Armin Müller
Oberbürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen Dritter
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Gemarkung Flur Flurstück Fläche in m² Grundbuch Blatt

Bad Kösen 21 179 28747 Bad Kösen 2999

Bad Kösen 21 180 19225 Bad Kösen 2999

Bad Kösen 21 174 3029 Bad Kösen 1849

Bad Kösen 21 176 2008 Bad Kösen 1849

Bad Kösen 21 178 1375 Bad Kösen 1849

Crölpa-Löbschütz 1 368 1575 Crölpa-Löbschütz 648

Crölpa-Löbschütz 1 370 3525 Crölpa-Löbschütz 428

Flemmingen 4 288 709 Flemmingen 668

Flemmingen 4 290 831 Flemmingen 404

Flemmingen 5 107 878 Flemmingen 405

Flemmingen 5 108 955 Flemmingen 405

Flemmingen 5 130 2071 Flemmingen 113

Flemmingen 5 17 170 Flemmingen 668

Hassenhausen 1 2368 750 Hassenhausen 710

Hassenhausen 2 269 664 Hassenhausen 403

Hassenhausen 2 196/37 2520 Hassenhausen 334

Hassenhausen 3 267/71 2750 Hassenhausen 561

Hassenhausen 3 268/71 2110 Hassenhausen 338

Hassenhausen 3 269/71 1800 Hassenhausen 514

Hassenhausen 3 270/71 1080 Hassenhausen 650

Hassenhausen 3 271/71 380 Hassenhausen 334

Hassenhausen 3 272/71 1230 Hassenhausen 411

Hassenhausen 3 71/6 1971 Hassenhausen 545

Hassenhausen 3 71/7 3068 Hassenhausen 627

Heiligenkreuz 1 546 197 Crölpa-Löbschütz 428

Heiligenkreuz 1 548 1594 Crölpa-Löbschütz 508

Heiligenkreuz 1 550 936 Crölpa-Löbschütz 508

Heiligenkreuz 1 552 2351 Crölpa-Löbschütz 508

Heiligenkreuz 1 554 1027 Crölpa-Löbschütz 508

Heiligenkreuz 1 559 6321 Crölpa-Löbschütz 508

Heiligenkreuz 1 560 97 Crölpa-Löbschütz 274

Heiligenkreuz 1 562 31 Crölpa-Löbschütz 274

Janisroda 1 376 1509 Janisroda 282

Janisroda 1 440 159 Janisroda 282

Janisroda 1 441 223 Janisroda 282

Janisroda 1 449 172 Janisroda 199

Janisroda 1 450 7644 Janisroda 77

Janisroda 1 468 1021 Janisroda 281

Janisroda 1 469 3762 Janisroda 281

Janisroda 1 471 2435 Janisroda 282

Janisroda 1 473 3795 Janisroda 282

Janisroda 1 475 6053 Janisroda 282

Kleinheringen 1 774 9712 Kleinheringen 46

Kleinheringen 2 110 16520 Kleinheringen 298

Kleinheringen 2 200 1002 Kleinheringen 194

Taugwitz 7 550 146 Taugwitz 453

Gemarkung Flur Flurstück Fläche 
in m²

Grundbuch Blatt

Hassenhausen 2 60 330 Hassenhausen 537

Hassenhausen 2 68 2610 Hassenhausen 68

Hassenhausen 2 58/1 2637 Hassenhausen 456

Hassenhausen 2 58/2 2873 Hassenhausen 685

Hassenhausen 2 59 30 Hassenhausen 49

Hassenhausen 2 61/1 230 Hassenhausen 546

Hassenhausen 2 63 590 Hassenhausen 404

Hassenhausen 2 64/3 590 Hassenhausen 456

Hassenhausen 2 66/1 4426 Hassenhausen 684

Hassenhausen 2 67/1 19350 Hassenhausen 684

Hassenhausen 2 257/66 4 Hassenhausen 411

Heiligenkreuz 1 390 3480 Crölpa-Löbschütz 379

Schieben 1 329 2429 Schieben 191

Schieben 1 330 2537 Schieben 147

Taugwitz 7 562 5052 Taugwitz 475

FBV Bad Kösen (OU) - Änderungsanordnung Nr. 2                                            Anlage 1

Ausschluss Flurstücke

Hinzuziehung Flurstücke

Die Flurbereinigungsbehörde hat das ihr nach § 8 Abs. 1 FlurbG zustehende Ermessen bei 
der Änderung des Flurbereinigungsgebietes pflichtgemäß entsprechend den Vorgaben des 
§ 1 Abs.1 VwVfG LSA i.V.m. § 40 VwVfG ausgeübt. Bei der Änderung der Flurstücke wurde 
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Änderungsansordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten Süd, Müllnerstr. 59, 06667 Weißenfels eingelegt werden. 
 
 
Im Auftrag 
 
       (DS) 
Gez. 
Hartig 
 
 
 

Hinweise: 
Die vorläufige Anordnung einschließlich der Anlage 1 (Liste veränderter Flurstücke), Anlage 2 
(Liste Verfahrensflurstücke) und Anlage 3 (Gebietskarte) liegt nach der Bekanntmachung ab 
dem 04.12.2023 für 4 Wochen im Bürgerbüro Naumburg, Markt 1 (Eingang Herrenstraße), 
06618 Naumburg, im Bürgerbüro Freyburg, Markt 1, 06632 Freyburg (Unstrut), im Bürgerbüro 
Bad Sulza, Markt 1, 99518 Bad Sulza und im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten Süd - Außenstelle Halle, Mühlweg 19, 06114 Halle während der allgemeinen 
Dienststunden zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus. Zudem können die Daten auf der 
Internetseite des ALFF Süd eingesehen werden: https://alff.sachsen-anhalt.de/alff-
sued/flurneuordnung/flurbereinigung-burgenlandkreis/fbv-bad-koesen-ou/. 
 
Aufgrund des gesetzlichen Auftrages nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) werden im 
vorliegenden Verfahren personenbezogene Daten nach Maßgabe der Datenschutzgrund-
verordnung (DS-GVO) verarbeitet. Die datenschutzrechtlichen Hinweise können im Internet 
unter: http://lsaurl.de/alffsueddsgvo eingesehen werden oder sind beim ALFF Süd, 
Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels erhältlich. 
 

 
 
AMT FÜR LANDWIRTSCHAFT,             Halle, 26.10.2023 
FLURNEUORDNUNG UND FORSTEN SÜD 
Sitz:  Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels 
AUßENSTELLE HALLE 
Sitz:  Mühlweg 19, 06114 Halle/S. 
 
 
Landkreis:    Burgenlandkreis 
Flurbereinigungsverfahren:  Bad Kösen (OU) 
Verf.-Nr.:    611-47 BLK 005 
 
 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 
Für das durch die obere Flurbereinigungsbehörde (Landesverwaltungsamt Halle) mit 
Beschluss vom 01.11.2010 angeordnete Flurbereinigungsverfahren Bad Kösen (OU), AZ. 611 
B1.12  ergeht folgende  
 

Änderungsanordnung Nr. 2: 
 

Vom Flurbereinigungsverfahren Bad Kösen (OU) werden gemäß § 8 Abs. 1 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt 
geändert durch Artikel 17 JahressteuerG 2009 vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) die in Anlage 
1 aufgeführten Flurstücke ausgeschlossen bzw. dem Verfahren hinzugezogen. 

Das Verfahrensgebiet umfasst nunmehr die in Anlage 2 aufgeführten Flurstücke und eine 
Fläche von 1.701,7272 ha. 
Die Fläche des geänderten Flurbereinigungsgebietes ist auf der zu dieser 
Änderungsanordnung gehörigen Gebietskarte als Anlage 3 orange farbig umrandet. 
 
 

Begründung: 
 
Die obere Flurbereinigungsbehörde (Landesverwaltungsamt Halle) hat mit Beschluss vom 
01.11.2010 das Flurbereinigungsverfahren Bad Kösen (OU), Verf.-Nr.: 611-47 BLK 005 nach 
§ 87 FlurbG angeordnet.  

Die in der Anlage 1 aufgeführten Flurstücke sind dem in der Anordnung des 
Flurbereinigungsverfahrens vom 01.11.2010 und im § 87 (1) FlurbG genannten Zweck bei 
Hinzuziehung dienlich bzw. bei Ausschluss nicht dienlich. Es handelt sich hauptsächlich um 
nicht landwirtschaftlich genutzte Flurstücke. Die Änderung dieser Flurstücke dient der 
sinnvollen Abgrenzung des Verfahrensgebietes gemäß § 7 des Flurbereinigungsgesetzes. 

Durch die mit diesem Beschluss angeordnete Änderung des Verfahrensgebietes verringert 
sich die Fläche des Verfahrensgebietes (§ 7 FlurbG) im Flurbereinigungsverfahren Bad Kösen 
(OU) um 9,7924 ha. Es handelt sich dabei um eine geringfügige Änderung des 
Flurbereinigungsgebietes nach § 8 Abs.1 FlurbG, da das Verfahrensgebiet durch die Änderung 
von Flurstücken um 0,6 % verkleinert wird. Eine Mehrbelastung der Eigentümer ist dadurch 
nicht gegeben. 
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Nichtamtlicher Teil

Aus dem Rathaus

Stellenausschreibungen der Stadt Naumburg (Saale)

Wir suchen
ab dem 01.09.2024 interessierte und verantwortungsbe-
wusste junge Menschen für die

Ausbildung zum/zur Stadtsekretäranwärter/-in  
im Vorbereitungsdienst, Laufbahngruppe 1,  
2. Einstiegsamt
ab dem 01.08.2024 interessierte und motivierte junge Men-
schen für die

Ausbildung zur/zum  
Veranstaltungskauffrau/-mann 
ab dem 01.08.2024 interessierte und motivierte junge Men-
schen für die

Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten

Wie bewerben Sie sich?
vorzugsweise mit einer PDF-Datei per Mail an 
ausbildung@naumburg-stadt.de

Ansprechpartnerin zur Stellenausschreibung: 
Iris Erbes, 03445/273 165
Bewerbungen von Personen mit Schwerbehinderung sind 
ausdrücklich erwünscht (bitte Nachweise beifügen)

Datenschutzhinweise entnehmen Sie bitte unserer Home-
page.

die Bewerbungsfrist endet am 07.12.2023
weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite 
www.naumburg.de, Rubrik Ausbildung
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Wir suchen für das 

Duale Studium Verwaltungsdigitalisierung und –informatik (B.Sc.) 
ab dem 01.09.2024 talentierte und motivierte junge Menschen 

Bei der Stadtverwaltung Naumburg (Saale) sind derzeit knapp 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Kernverwaltung und den nachgeordneten Einrichtungen beschäftigt. Alle zusammen haben eine Aufgabe: 

Naumburg (Saale) jeden Tag ein Stück besser machen!  

Stellen Sie sich der einzigartigen Herausforderung, die digitale Transformation der Verwaltung aktiv 
mitzugestalten!   

 

 

Ausbildungsinhalte u.a.: 

• Grundlagen der Verwaltungswissenschaften, 
des Rechts und des öffentlichen Rechts 

• Verwaltungsdigitalisierung, Informatik, 
Programmierung, Softwaretechnik und 
Softwareengineering 

• Personalwesen und öffentliche 
Finanzwirtschaft sowie Beschaffung und 
Wirtschaftlichkeit im öffentlichen Sektor 

• Datenbanksysteme, Sicherheit in 
Rechnernetzen, Web-Technologien 

Die praktische Ausbildung erfolgt in der 
Stadtverwaltung Naumburg (Saale). Die Theorie 
wird an der Hochschule Harz in den Standorten 
Halberstadt und Wernigerode vermittelt. 

Qualifikation/Voraussetzungen: 

• Abitur/Fachabitur oder Fachhochschulreife, 
voraussichtlicher Erwerb einer dieser Abschlüsse 
oder ein im Ausland erworbener gleichwertiger 
Abschluss 

• Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein 
• soziale Kompetenz und Teamfähigkeit  
• Freude am Umgang mit Rechtsanwendungen 
• selbstständiges Arbeiten 
• sehr gute Kenntnisse im Umgang mit dem PC und     

Interesse an Informatik 
• gute Kommunikationsfähigkeit 
• gute mathematische Kenntnisse 
• weitere Infos über:Hochschule Harz: 

Verwaltungsdigitalisierung und -informatik dual (hs-harz.de) 

Was wird geboten? 

• attraktiv vergüteter Ausbildungsplatz (§ 8 
TVSöD)  

• 39-Stundenwoche mit flexibler 
Arbeitszeitgestaltung und Gleitzeitmodell 

• abwechslungsreiche Aufgaben während des 
Studiums 

• verschiedene Sonderzahlungen 
(Jahressonderzahlung, jährliche 
Lernmittelpauschale, Abschlussprämie…) 

• Übernahme der Studiengebühren  
• garantierte Übernahme bei guten praktischen 

Leistungen und Bestehen der Prüfung 

Wie bewerben Sie sich? 

• vorzugsweise mit einer PDF-Datei per Mail an 
ausbildung@naumburg-stadt.de 

• Ansprechpartnerin zur Stellenausschreibung:  
Iris Erbes, 03445/273 165 

• Bewerbungen von Personen mit 
Schwerbehinderung sind ausdrücklich erwünscht 
(bitte Nachweise beifügen) 

• Datenschutzhinweise entnehmen Sie bitte unserer 
Homepage 

• Bewerbungen bis Studienbeginn jederzeit möglich 
• weitere Informationen finden Sie auf der 

Internetseite www.naumburg.de, Rubrik Ausbildung       

Stadt Naumburg (Saale) I Markt 1 I 06618 Naumburg (Saale) I ausbildung@naumburg-stadt.de I 03445/273 165 
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Schulen und Kindertagesstätten

Neues aus dem Almricher Hort
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne ...
… der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“ Hermann 
Hesse
Die Adventszeit, eine besondere Zeit des Jahres, die von Vor-
freude, Gemeinschaft und besinnlicher Stimmung geprägt ist. 
Sie schafft eine einzigartige Atmosphäre, die von vielen als 
besonders warm, festlich und magisch empfunden wird. Es 
ist eine Zeit, die oft von Traditionen, Gemeinschaft und dem 
Bewusstsein für die kleinen Freuden des Lebens geprägt ist. 
Die Magie zu verspüren, die Welt oder bestimmte Ereignisse 
so zu betrachten, als ob man die neugierigen, unvoreinge-
nommenen Augen eines Kindes hätte.
Das eigene innere Kind in uns noch einmal zum Vorschein 
bringen, es fühlen und spüren lassen, ohne die Vorurteile 
oder Erfahrungen, die Erwachsene möglicherweise entwickelt 
haben. Lassen Sie uns gemeinsam, noch einmal das hinter 
uns liegende Jahr innehalten, es könnte bedeutsam werden, 
sich bewusst die Fähigkeiten zu bewahren, Staunen und Neu-
gierde zu empfinden, ähnlich wie es unsere Kinder tun, wenn 
sie die Welt entdecken. Es könnte auch dazu ermutigen, in 
schwierigen Situationen oder im Alltag eine positive und opti-
mistische Sichtweise beizubehalten.

Mit diesen Worten, verabschiedet sich das Team des Almri-
cher Hortes in das neue Jahr 2024. Die Erzieher und Erziehe-
rinnen, sind dankbar für die Zusammenarbeit, die positiven 
Momente und die Gelegenheiten, gemeinsam an der Unter-
stützung und Bildung Ihrer Kinder zu arbeiten, Ihr Vertrau-
en bedeutet dem Team sehr viel, und sie freuen sich darauf, 
auch im kommenden Jahr weiterhin positive und fördernde 
Umgebung für Ihre Kinder zu schaffen.
Der Almricher Hort, wünscht Ihnen und Ihren Familien eine 
besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. Möge das kommende Jahr mit Glück, 
Gesundheit und weiteren positiven Erfahrungen für Ihre Kin-
der und Ihre Familie gefüllt sein.

PS: Der Almicher Hort steht in diesem Jahr gemeinsam mit 
der „Albert-Schweitzer-Grundschule“ und dem Förderverein 
am 15.12.2023 auf dem Weihnachtsmarkt in Naumburg, in 
der Wechselhütte, bereit. Es werden weihnachtliche Artikel, 
Dekorationen und vieles mehr verkauft. Außerdem steht ein 
Glücksrad bereit, an dem es kleine Überraschungstüten zu 
gewinnen gibt.
Sie sind alle herzlich eingeladen, vorbeizukommen und sich 
von der festlichen Atmosphäre verzaubern zu lassen.

Herzliche Grüße das Team des Almricher Hortes
S. Friedrich

Wissenswertes

Stadtarchiv Naumburg bleibt im Zeitraum 
20.12.2023 bis 10.01.2024 geschlossen
Das Stadtarchiv Naumburg bleibt in der Zeit vom 20.12.2023 
bis 10.01.2024 geschlossen. Ab dem 11.01.2024 ist der Be-
such während der regulären Öffnungszeiten wieder möglich.
Diese sind dienstags und donnerstags von 9:00 bis 12:00 Uhr 
sowie von 13:00 bis 17:00 Uhr.
Um vorherige Voranmeldung unter der Telefonnummer 
03445 273 700 oder per E-Mail unter 
stadtarchiv@naumburg-stadt.de wird gebeten.

Wahl des Stadtelternrates
In Naumburg ist für die nächsten zwei Jahre ein neuer Stadt-
elternrat gewählt wurden. Dieser setzt sich aus je einem Mit-
glied der Elternschaft aller Schulen der Stadt Naumburg zu-
sammen.
Den Vorsitz übernimmt Herr Thomas Scholl, Vertreter der 
Freien Schule Naumburg. Als Stellvertreterin fungiert Frau 
Annett Weber. Sie vertritt die Georgenschule. Der Vorstand 
besteht weiterhin aus drei Beisitzern:
Frau Christiane Dumcke, Domschule St. Martin, Frau Jessika 
Peter, A.-Schweitzer-Grundschule, Herr Andreas Plehn, Dom-
gymnasium.

Von links nach rechts Frau Peter, Herr Plehn, Herr Scholl, Frau 
Schäfer, Frau Dumcke und Frau Weber [Frau Schäfer hat keine 
Funktion im Stadtelternrat]

Feuerwehr

Einsatzübersicht Monat Oktober
Im Oktober wurden durch die 
Einsatzkräfte der Naumburger 
Feuerwehr 26 Einsätze abgear-
beitet.

Diese gliedern sich wie folgt:
3 × Brand vor Ankunft gelöscht
2 × Kleinbrand b
5 × Fehlalarm durch ABMA
2 × Sturmschaden
3 × ausgelaufene Flüssigkeit
2 ×  Rauchentwicklung ohne 

Brand
2 × Person in Notlage
1 × Gasaustritt
6 × Blinder Alarm
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Nach sieben Jahren treuer Dienste in der Fremde freut er sich 
auf ein Wiedersehen mit seiner Mutter und kann es kaum er-
warten, ihr vom Leben fernab der Heimat zu erzählen.
Sein Herr verabschiedet ihn ungern und schenkt ihm für sei-
ne fleißige Arbeit einen Klumpen Gold.
Da das Gold schwer wiegt, tauscht er es gegen ein Pferd, spä-
ter gegen eine Kuh, dann gegen ein Schwein, schließlich ge-
gen eine Gans und letztendlich gegen einen Wetzstein, der 
ihm in den Brunnen fällt.
Am Ende der Geschichte gelangt er ohne Besitz nach Hause 
und ist dennoch glücklich.
Das berühmte Märchen der Brüder Grimm stellt so die Frage 
nach dem Glück und danach, wie schwer - oder leicht - es zu 
finden ist.
Karten für die Familienvorstellungen an den Dezember-
Wochenenden sowie am Montag, dem 04.12.2023, um  
16:00 Uhr, können unter Tel. 03445 273480 vorbestellt wer-
den.
Auch an den Weihnachtsfeiertagen wird Hans, jeweils um 
15:00 Uhr, die Kinder auf seine Reise einladen. Für beide Vor-
stellungen sind Karten im Vorverkauf erhältlich.

Magdeburger Zwickmühle zu Gast in 
Naumburg
Am 13. und am 14.12.2023, 
jeweils um 19:30 Uhr, gastiert 
die Magdeburger Zwickmühle 
mit ihrem neuen Kabarett-Pro-
gramm „An Mut sparet nicht 
noch Mühe“ im Theater Naum-
burg.
Was ist heutzutage eigentlich 
Mut? „Da stelle ma uns mal 
janz dumm. Und da sage mer so: Mut is, wenn mer keene 
Angst hat, wat zu unternehmen, ooch wenn et schwierig oder 
jefährlich is. Un de Quittung, die krieje ma späta.“ So würde 
vielleicht der Lehrer Bömmel in der „Feuerzangenbowle“ ant-
worten?
Ja, Mut kann durchaus auch in die Hose gehen. Die Menschen 
in der DDR gingen 1989 mit Heldenmut auf die Straße. Und 
die Quittung bekamen sie später. Sie gingen ein. In die BRD. 
Unterwegs verloren sie von ihrem Heldenmut leider das „den“ 
und es blieb nur noch Hel...mut übrig. Das führte zu Kleinmut, 
Missmut und Unmut. Jetzt haben sie Angst, wieder auf die 
Straße zu gehen. Auf dieser steht jetzt eine Ampel, die aber 
nichts geregelt bekommt. Dafür aber die Quittung: Rechts 
bekommt immer mehr Vorfahrt? Fazit: Es hat keinen Sinn an 
Mut zu sparen, denn sparen bringt nichts. Die Zinsen sind zu 
niedrig. Darum gehen Sie, wenn Sie schon nicht auf die Stra-
ße gehen wollen, einfach über die Straße. Ins Kabarett. Dort 
spart man nämlich nicht an Mühe ein neues Programm zu 
machen, bei dem man auch als Zuschauer mutig sein kann. 
Denn wie sagte schon Winston Churchill: „Mut ist das, was 
man braucht, um aufzustehen und zu sprechen. Mut ist auch 
das, was man braucht, um sich hinzusetzen und zuzuhören.“
Für die Vorstellung am 14. Dezember können Karten unter 
Tel. 03445 273480 vorbestellt werden.

Aus den Fraktionen

Weihnachtsgrüße der SPD-Fraktion
Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürger unserer schönen 
Stadt und den tollen Ortsteilen ein friedliches Weihnachtsfest 
und einen guten Start in 2024! Gern sind wir Ihre Ansprech-
partner für Fragen rund um die Stadt und den Gemeinderat.

SPD-Fraktin
Uwe Droese, Christiane Krug, Andreas Burmeister, Antje Weiser

Neues aus der Kita Rasselbande
Am 09.06.2023 war es nun so weit, wir verabschiedeten unse-
re Großen mit einem lachenden und einem weinenden Auge 
in die Schule. Mit einem lachenden, weil sie reif, wissbegierig, 
neugierig und bereit sind, den Schulweg anzutreten. Mit ei-
nem weinenden, weil eine schöne Zeit zu Ende geht.
Wir blicken auf eine Zeit zurück, mit vielen schönen Erlebnis-
sen, Spaß, Spiel und vielen Höhepunkten.
Unser diesjähriges Zuckertütenfest feierten wir bei schönem 
Wetter auf dem Sportplatz in Crölpa-Löbschütz, unweit von 
unserem Kindergarten entfernt.
Die Kinder und Erzieher eröffneten das Fest mit einem klei-
nen Programm für Eltern, Großeltern und Geschwister, wel-
che herzlich eingeladen waren. Abgerundet wurde unser Fest 
durch Köstlichkeiten wie Kuchen, Salate und Würstchen vom 
Grill, welche von den Eltern und Großeltern liebevoll zube-
reitet wurden. Bei Spaß, Spiel, Hüpfburg, Popcorn und Zu-
ckerwatte hatten alle einen erlebnisreichen Nachmittag. Wir 
möchten uns hiermit noch einmal bei unseren fleißigen Hel-
fern bedanken, die unsere Feier so liebevoll vorbereitet und 
dafür gesorgt haben, dass wir einen wunderschönen Nach-
mittag erleben durften.
Ein weiterer Höhepunkt war die Einweihung unserer Matsch-
küche, welche zum Teil durch Spenden, die während unseres 
Zuckertütenfests ins Sparschwein flossen, finanziert werden 
konnte. Ein besonderer Dank geht dabei an Herrn Niehle. Er 
kümmerte sich um Materialien, zimmerte sie zusammen und 
übernahm den Großteil der Kosten. Am Morgen des 11. Sep-
tembers überraschte er uns alle mit der fertig gebauten Kü-
che in unserem Garten. Voller Begeisterung gingen die Kinder 
gleich mit allen Sinnen an die Arbeit.
Und falls jemand am 1. November kleine Monster und Hexen 
durch Crölpa-Löbschütz hat ziehen sehen: fürchten Sie sich 
nicht!
Das war die Rasselbande, welche im Sinne des Halloweenfes-
tes Süßigkeiten ergruselt hat. Wir danken den großzügigen 
Anwohnern unseres schönen Dorfes für die leckeren Gaben 
und den freundlichen Empfang.

Eure Rasselbande

Theater

Hans im Glück
In der Vorweihnachtszeit 
wird Hans aus dem Mär-
chen „Hans im Glück“ 
die Kinder in seinen 
Bann ziehen. Sie beglei-
ten ihn an den Advents-
wochenenden sowie an 
den Weihnachtsfeierta-
gen auf seiner abenteu-
erlichen Heimreise.
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Gemeinsam mit vielen engagierten Naumburgern, aber auch 
mit unserer regionalen Kreissparkasse, ist uns dies gelungen.
Gleichfalls konnte, aufgrund der großen Unterstützung durch 
die Bevölkerung, der Erhalt der Kita Flemmingen in gute Bah-
nen gelenkt werden. Wir werden insbesondere dieses Projekt 
in den nächsten Jahren intensiv begleiten.
Betreffs der Schifffahrt auf der Saale/Unstrut im Blütengrund 
liegt der Antrag eines Interessenten weiter zwischen Stadt 
und Kreis und trotz regelmäßiger Nachfragen geht das Pro-
jekt nicht voran. Ebenso verhält es sich mit der Radfahrbrü-
cke über die Saale in Bad Kösen. Wir bemühen uns als Frak-
tion noch in der auslaufenden Legislatur bis Juni 2024 hier 
wichtige Entscheidungen bewirken zu können.
Aufgrund erheblicher Fördermittel geht der Um- und Ausbau 
der Bergschule in Bad Kösen planmäßig voran und eine Wie-
dereröffnung im Februar 2025 ist realistisch.
Zur Unterstützung des Bad Kösener Tierparkes und der Bad 
Kösener Vereine hat unser Fraktionsmitglied Marno Scherling 
intensiv an der Vorbereitung einer SAW Party in diesem Mo-
nat im Kurpark von Bad Kösen mitgewirkt.

Günther Weiße (Fraktionsvorsitzender)
Fraktion Freie Wähler/Scherling
im Stadtrat von Naumburg (Saale)

Weihnachtswünsche von der Fraktion  
Die Linke
Die Linke-Fraktion des Naumburger Gemeinderates wünscht 
allen Bürgerinnen und Bürgern unserer schönen Stadt eine 
besinnliche und fröhliche Weihnachtszeit sowie alles Gute 
für das Jahr 2024.

Fraktion des Gemeinderates der Stadt Naumburg, Die Linke

Aus den Ortsteilen

Bad Kösen

Grußwort der VBL zum Jahresausklang 2023
Das Jahr 2023 begann für uns Naumburger mit der Sorge um 
unser Sport- und Freizeitbad. Das „Bulabana“ stand infolge 
der Misswirtschaft bei der TWN auf der Kippe. Unsere Tech-
nischen Werke haben seit Betriebsbeginn jährlich die Defizi-
te des Bades ausgeglichen, dabei wurde bewusst über viele 
Jahre auf Kapitalrücklagen verzichtet. Geld, welches der TWN 
heute schmerzlich fehlt.
Ohne Verzicht, den Ursachen auf den Grund zu gehen, standen 
für uns als VBL Lösungen im Vordergrund und so engagierten 
wir uns von Anfang an mit eingebrachtem Sachverstand für 
das Bad. Der Weiterbetrieb ist nun mit viel städtischem Geld 
für die nächsten drei Jahre gesichert. Was aber fehlt, ist eine 
erfolgreiche ganzheitliche Strategie für die Kurbetriebsgesell-
schaft. Das „Bulabana“ ist nur ein Teil dessen.
Und sonst? In Vorfreude auf unser 1000-jähriges Stadtjubi-
läum traten viele weitere gegenwärtige Herausforderungen 
in den Hintergrund. Die Umsetzung unserer Tourismusstra-
tegie, eine nachhaltige Stadtentwicklung, was passiert mit 
den ungenutzten Kureinrichtungen in Bad Kösen und gelingt 
uns doch noch eine nennenswerte Weiterentwicklung unse-
rer Straßenbahn? Das alles sind Fragen, denen wir uns neben 
dem Hauptaugenmerk, dem soliden Wirtschaften mit dem 
uns zur Verfügung stehenden Geld widmen sollten.
Das sind die Themen, denen wir uns als Vereinte Bürgerliste 
auch weiter stellen wollen. Am 9. Juni 2024 stehen die Wahlen 
für den Gemeinderat 2024 - 2029 an. Wir wollen im nächs-
ten Gemeinderat wieder mit einer starken Fraktion vertreten 
sein. Anregungen und Hilfe dafür möchten wir uns auch von 
Ihnen, den Bürgern Naumburgs, Jung wie Alt, zuhause in der 
Kernstadt oder in den Ortsteilen, holen.
Wie die Jugend für eine aktive Mitgestaltung unserer Stadt ge-
winnen; wie für Jugendliche und junge Familien unsere Stadt 
attraktiver machen, wie die Lebensqualität in den Ortsteilen 
verbessern; das sind weitere Themen, die uns als VBL be-
schäftigen. Gelingen kann uns das in Naumburg neben einer 
Hochkultur mit guten Sport- und Freizeitangeboten, da aber 
braucht es erst einmal ausreichend attraktive Sportstätten. 
Gelingen kann uns das mit einem effizienten ÖPNV-Angebot 
für die Kernstadt bis in die Ortsteile.
Unser Engagement für die Belange der Ortsteile beschränkte 
sich 2022 und 2023 nicht nur auf Flemmingen. Den nun doch 
wahrscheinlicher werdenden Erhalt der KITA in Flemmingen 
aber rechnen wir uns als VBL hoch an. Liebe Flemminger, es 
hat viel Spaß gemacht, das Projekt in Gemeinsamkeit auf heu-
tigen Stand zu bringen. Wir sind überzeugt davon, dass wir 
Ende 2024 eine ganz tolle KITA in Flemmingen wieder eröffnen.
Für weitere solcher Initiativen braucht es mehr. Mehr Engage-
ment, mehr Bürgerliste. So wollen wir auch im nächsten Jahr 
mit viel Ideen für unser Gemeinwohl einstehen. In diesem 
Sinne wünschen wir Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, 
einen gesunden Start ins neue Jahr und für 2024 persönliches 
Wohlergehen, Kraft und viel Zuversicht.

Herzlichst Ihr Manfred Schmidt, Ihr Henrik Schumann
Fraktion der VBL im Gemeinderat Naumburg

Wünsche zum Weihnachtsfest und zum 
Jahreswechsel
Die Fraktion Freie Wähler/Scherling im Gemeinderat von 
Naumburg wünscht allen Bürgern und Bürgerinnen unserer 
Stadt ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, gleichzeitig 
mit den besten Wünschen für das Jahr 2024.
Im zweiten Jahr unserer gemeinsamen Arbeit im Gemeinde-
rat mussten viele schwerwiegende Entscheidungen zum Er-
halt der Kubi GmbH getroffen werden, die nicht nur für den 
Erhalt der Technischen Werke als kommunaler Energiever-
sorger für Naumburg von Bedeutung waren, sondern auch 
für den Erhalt des Freizeitbades Bulabana.
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Eulau

Großjena

  
GGrrooßßjjeennaaeerr  WWeeiihhnnaacchhttssmmaarrkktt  

0099..1122..  uunndd  1100..1122..22002233  
 
 
 
SSaammssttaagg,,  0099..1122..22002233  --  AAbb  1144..0000  UUhhrr 

  
1144..3300  UUhhrr      AAddvveennttssssiinnggeenn  ddeerr  KKiinnddeerr  ddeerr  KKiittaa  
  „„MMaaxx  KKlliinnggeerr““  
  
1155..0000  UUhhrr      KKiinnddeerrbbuucchhlleessuunngg  „„  RRaallllii  RRaabbee  „„  
  
  DDeerr  WWeeiihhnnaacchhttssmmaannnn  kkoommmmtt  
  

1188..3300  UUhhrr    WWeeiihhnnaacchhttsskkoonnzzeerrtt  ddeerr  
SScchhöönnbbuurrggeerr  BBuurrggmmuussiikkaanntteenn  iinn  ddeerr  KKiirrcchhee  

 
 

SSoonnnnttaagg,,  1100..1122..22002233--  AAbb  1144..0000  UUhhrr  
  

1144..3300  UUhhrr  WWeeiihhnnaacchhttssaannddaacchhtt  vvoorr  ddeerr  KKiirrcchhee  
  

PPoonnyyrreeiitteenn  
  

1155..0000  UUhhrr  KKoonnzzeerrtt  ddeess  PPoossaauunneenncchhoorrss  FFlleemmmmiinnggeenn  
  

DDeerr  WWeeiihhnnaacchhttssmmaannnn  kkoommmmtt    
  

1188..0000  UUhhrr    PPllaattzzkkoonnzzeerrtt  FFaannffaarreennzzuugg  GGrrooßßjjeennaa  ee..VV..  
      
 

DDiiee  VVeerreeiinnee  ddeess  OOrrtteess  llaaddeenn  hheerrzzlliicchh  eeiinn  uunndd  bbiieetteenn  vviieellsseeiittiiggee  
wweeiihhnnaacchhttlliicchhee  LLeecckkeerreeiieenn  aauuff  ddeemm  DDoorrffppllaattzz  zzuu  GGrrooßßjjeennaa  aann..  

  
  

MMiittwwiirrkkeennddee::  
DDiiee  BBuurrggmmuussiikkaanntteenn  aauuss  SScchhöönnbbuurrgg  
DDeerr  PPoossaauunneenncchhoorr  aauuss  FFlleemmmmiinnggeenn  

DDeerr  FFaannffaarreennzzuugg  GGrrooßßjjeennaa  
DDeerr  WWeeiihhnnaacchhttssmmaannnn  uunndd  vviieellee  aannddeerree!!  

Schulpforte

Führungen in Schulpforta

Öffentliche Regelführungen
Immer samstags und sonntags / 14:00 Uhr
90 min / Kosten: 7 Euro pro Person
Ganz klassisch bieten wir die öffentliche Regelführung an. 
Hier ist auf einem Streifzug durch Kloster- und Schulgeschich-
te die Schönheit der Zisterzienserarchitektur zu erleben. Die 
mittlerweile 480-jährige Geschichte der Landesschule kommt 
dabei nicht zu kurz.
Gerade im Kreuzgang des Klosters zeigt sich dem Besucher 
der früher verborgene Bereich der Mönche: Lesegang, Ar-
kaden, die Fassade des Kapitelsaals sind zu erkennen. Aber 
auch die baulichen Veränderungen, die über Jahrhunderte 
hinweg im Hinblick auf die Bedürfnisse der Schüler vorge-
nommen wurden, sind zu sehen.
Im Rahmen der Öffentlichen Führungen ist der Kreuzgang ge-
meinsam mit dem Gästeführer zu betreten.
Anmeldung für die Führungen sind erwünscht, aber nicht er-
forderlich.

Pfortenser Adventsmarkt
Samstag, 16.12. und Sonntag, 17.12. / jeweils ab 13:00 Uhr
Zu einem stimmungsvollen Nachmittag lädt die Stiftung 
Schulpforta am 3. Advent ein. Im Besucherzentrum, im schön 
geschmückten Gewölbe und dem Außenbereich sorgen Stän-
de mit Kunsthandwerk und Geschenkideen für ein familiäres 
Ambiente. Für warme Speisen und heiße Getränke ist unter 
anderem durch die Schülerinnen und Schüler der Landes-
schule gesorgt.
An beiden Tagen finden die beliebten Adventskonzerte des 
Mädchenchores in der Klosterkirche statt.
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Aus dem Leben der Stadt

Rückkehrertag am 27.12.2023
Wer sich über berufliche Perspektiven und Arbeitsmöglich-
keiten im Burgenlandkreis informieren möchte, kann dies 
beim Rückkehrertag am 27.12.2023 in der Zeit von 09:30 bis 
12:30 Uhr im Atrium Hotel Amadeus in Osterfeld tun. An die-
sem Tag können Interessierte mit den ausstellenden Unter-
nehmen aus der Region in Kontakt treten und ins Gespräch 
kommen. So können direkt vor Ort die beruflichen Interes-
sen, Chancen und Möglichkeiten besprochen werden.

Fotoausstellung „Psychische Erkrankungen 
im Blick“ im Turbinenhaus
Der Gemeindepsychiatrische Verbund Burgenlandkreis lädt 
Interessierte ein, die Fotoausstellung „Psychische Erkrankun-
gen im Blick“ zu besuchen.
Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine emotionale 
Wanderausstellung mit eindrucksvollen Fotografien und Tex-
ten. Menschen mit psychischen Erkrankungen erleben nicht 
selten Stigmatisierung und Ausgrenzung. Durch die Ausstel-
lung soll ein wichtiger Beitrag zur Entstigmatisierung von psy-
chischen Erkrankungen erreicht werden.
Die Ausstellung ist in Kooperationen mit der DGPPN (Deut-
sche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psy-
chosomatik und Nervenheilkunde) und F³ - Freiraum für Fo-
tografie entstanden. Der Gemeindepsychiatrische Verbund 
Burgenlandkreis lädt ein, um diese Ausstellung im Burgen-
landkreis der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Die Ausstellung ist bis zum 08.12.2023 im Turbinenhaus in 
Naumburg zu folgenden Zeiten zu besuchen: Montag 13:00 - 
18:00 Uhr, Dienstag und Donnerstag 8:00 - 16:00 Uhr, Freitag 
8:00 - 14:00 Uhr.

Der Eintritt ist frei. Bei Gruppenbesuchen ist für eine bessere 
Planung eine Anmeldung über 
gemeindepsychiatrischer-verbund@blk.de wünschenswert.

Neue Wandergruppe des Seniorenbüros
Das Seniorenbüro im Luisenhaus hat einen Ansprechpartner 
für eine weitere Wandergruppe gefunden.
Somit können sich wieder Wanderlustige, welche mit Gleich-
gesinnten in unserer schönen Umgebung gern wandern 
möchten, im Seniorenbüro melden.

Seniorenbüro für den Burgenlandkreis
Humboldtstraße 11
06618 Naumburg/Saale
Tel. 03445 706125 
(Bitte auch den Anrufbeantworter nutzen!)

Erweiterter Straßenbahn-Fahrplan  
zur Weihnachtszeit und über den  
Jahreswechsel

Weihnachtliches in den Höfen
Am ersten Advents-Wochenende wird die Naumburger In-
nenstadt wieder viele Besucher haben: Denn nur dieses eine 
Mal im Jahr öffnen viele private Höfe ihre Tore für Gäste. Die-
ses Jahr findet „Weihnachtliches in den Höfen“ am 02.12. und 
am 03.12.2023 statt. Die Naumburger Straßenbahn erweitert 
ihren Fahrplan am Samstag bis 21:10 Uhr und fährt ganztägig 
im 20-Minuten-Takt.

Pfortenser Andacht zum neuen Jahr
Montag, 01.01.2024 / 13:00 Uhr / Treffpunkt Besucherzentrum
An eine 30-minütige Führung 
durch das Gelände schließt 
sich die Andacht von Pfarrer 
Daniel Schilling-Schön im Chor-
raum der Klosterkirche an.
Die Kollekte geht an die Schul-
gemeinde der Landesschule 
Pforta.

Kontakt
Besucherzentrum 
der Stiftung Schulpforta
Schulstraße 22
06628 Naumburg / 
OT Schulpforta
034463 28115
E-Mail: 
info@stiftung-schulpforta.de

Das Besucherzentrum ist über den Jahreswechsel ab dem 
18.12.2023 geschlossen.
Öffnungszeiten des Besucherzentrums ab 13.01.2024: Sams-
tag und Sonntag von 10:00 bis 16:00 Uhr sowie auf Anfrage.

Vorweihnachtliches Konzert mit den  
Mädchen der Landesschule Pforta
Zu einem vorweih-
nachtlichen Konzert 
mit dem Mädchen-
chor der Landesschule 
Pforta laden der För-
derverein „Welterbe 
an Saale und Unstrut“ 
und der „Schloss Gos-
eck e.V.“ sehr herzlich 
in die Schlosskirche 
Goseck ein.
Unter dem Titel „Veni, veni, Emmanuel“ erklingen bekannte 
Advents- und Weihnachtslieder in traditionellen und zeitge-
mäßen Sätzen von Michael Praetorius, Johann Crüger, J. S. 
Bach, Max Reger, Hugo Distler und anderen. Der Chor singt 
unter der Leitung von Matthias Jende.
Der Mädchenchor der Landesschule Pforta gründete sich 
1986 aus Schülerinnen der Klassen 9 und 10 des Musikzwei-
ges. Der Chor mit etwa 35 bis 40 Sängerinnen formiert sich 
jährlich neu, zunehmend auch mit Sängerinnen aus den 
Sprach- und Naturwissenschaftsklassen.
Ihrem schulischen Profil entsprechend erhalten die Schü-
lerinnen neben dem regulären Musikunterricht zusätzlich 
Stimmbildungs- und Instrumentalunterricht, proben zweimal 
wöchentlich im Chor und musizieren in verschiedenen kam-
mermusikalischen Ensembles.
Das Repertoire des Chores ist sehr breit angelegt: Es umfasst 
geistliche und weltliche Musik von der Renaissance bis zur 
Gegenwart. Innerhalb des Schullebens konzertiert des Mäd-
chenchor bei Immatrikulationsfeiern, zu Weihnachten und 
bei Kreuzgang-Konzerten.
Auch national und international zu Wettbewerben, Singe-
Wochen und Chorfestivals tritt der Chor auf. Konzertreisen 
führten durch weite Teile von Europa bis nach Dubai und 
dem Jemen. Gemeinsam mit dem Gemischten Jugendchor 
der Landesschule Pforta gibt es mehrere CD-Einspielungen.
Die Landesschule Pforta ist ein Internatsgymnasium im ehe-
maligen Zisterzienserkloster Pforta, Schulpforte bei Naum-
burg, mit inhaltlichen Schwerpunkten in Musik, Sprachen und 
Naturwissenschaften. www.landesschule-pforta.de
Der Eintritt zum Konzert ist kostenlos – um eine Spende zu-
gunsten des Chores wird gebeten.

 Foto: F. Matte
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Der Heimatverein Almrich 
lädt ein zum Weihnachtsbasar. 

Erleben Sie den Advent unter freiem Himmel!   
 

Wann :  09.12.2023  ab 15:30 Uhr 
Wo:  Almrich  Hauptstraße 19 

An den Verkaufsständen bieten wir Ihnen:  
  weihnachtliche Bastelarbeiten, Trödel, Allerlei, 

selbstgemachte Marmelade, Honig u.a.  
                                                           

 Kulinarische Leckerbissen:           
 Leckereien, Rostbratwurst,    

 heiße sowie kalte Getränke u.v.m.    
 

 Wir laden Sie ein: Singen, Schauen, Staunen. 
 

 ab 18:00Uhr singt der Almricher  Männerchor! 
 

Der Erlös des Weihnachtsbasares kommt dem 
Stadtteil Almrich zu Gute!  

wwwwww..nnaauummbbuurrgg--aallmmrriicchh..ddee  

Neue Nummer des Patientenfürsprechers
Der Patientenfürsprecher für Menschen mit psychischen Er-
krankungen im Burgenlandkreis hat ab sofort eine neue Te-
lefonnummer:
Unter 03445 731636 ist PD Dr. med. Felix Böcker während der 
Sprechzeiten und in dringenden Fällen während der üblichen 
Bürozeiten direkt zu erreichen.
Die Sprechzeiten werden im Internet unter https://www. 
burgenland-kreis.de/de/sprechzeiten-1681302337.html be-
kannt gegeben. Dort können auch Termine direkt online ge-
bucht werden.

Naumburger Taubenmärkte 2024
Die Naumburger Taubenmärktet finden am 13.01.2024 und 
am 10.02.2024 jeweils in der Zeit von 6:00 bis 12:00 Uhr auf 
dem Naumburger Marktplatz statt.
Das Anmeldebüro in der Pforte des Rathauses (Markt 1, 
06618 Naumburg) ist ab 5:00 Uhr geöffnet.
Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger elektronischer An-
meldung möglich. Registrierte Teilnehmende erhalten gegen 
Zahlung der Anmeldegebühr von 10,00 Euro (für je drei lau-
fende Meter) eine Platznummer. Mit der Platznummer erhal-
ten die Teilnehmenden Zutritt zur Marktfläche.
Für alle Tierhalter, welche ihre Tiere auf dem Naumburger 
Taubenmarkt ausstellen, ist die Börsenordnung der Stadt 
Naumburg (Saale) zu beachten. Diese ist auf der Internetseite 
der Stadt Naumburg (www.naumburg-stadt.de) zu finden.
Bei Zuwiderhandlungen gegen die Börsenordnung oder tier-
schutz- oder tierseuchenschutzrechtliche Bestimmungen 
werden Platzverweise ausgesprochen.
Rückfragen sind bei Frau Ines Hackbarth (montags und mitt-
wochs) unter 03445 273323 oder vorzugsweise unter der  
E-Mail: marktmeister@naumburg-stadt.de möglich.

Nikolaus in der Straßenbahn
Am Mittwoch, dem 06.12.2023, wird der Nikolaus von 14:00 
bis 18:00 Uhr mit der Straßenbahn fahren. Jedes Kind erhält 
von ihm ein kleines Geschenk.

Advent in den Weinbergen
Am Wochenende 17. bis 18.12.2023 findet in Roßbach die 
Veranstaltung „Advent in den Weinbergen“ statt. Dazu bie-
ten Straßenbahn und Unstrutbahn gute Anschlüsse zwi-
schen Innenstadt und Roßbach an. Die Straßenbahn fährt 
am Samstag nach dem regulären Fahrplan mit Zwischentakt 
mit zwei Wagen und bietet abendlichen Heimkehrern eine 
Zusatzfahrt mit Anschluss vom letzten Zug zur Innenstadt. 
Am Sonntag gibt es den Zwischentakt mit zwei Wagen eben-
so, stündlich von 10:34 Uhr bis 17:34 Uhr ab Salztor zum 
Hauptbahnhof.

Der Weihnachtsmann fährt mit der Straßenbahn
Am 24.12.2023 fährt die Straßenbahn wie an Sonn- und 
Feiertagen: erste Fahrt 8:34 Uhr ab Salztor und letzte Fahrt  
21:00 Uhr ab Hauptbahnhof. Der Weihnachtsmann fährt von 
9:00 bis 12:00 Uhr in der Linienbahn mit und jeder Fahrgast 
erhält eine kleine Überraschung.

Fahrzeiten am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag
Montag und Dienstag, 25. und 26.12.2023, sind offizielle Fei-
ertage. Deshalb fährt die Straßenbahn an beiden Tagen nach 
dem regulären Fahrplan für Sonn- und Feiertage, erste Fahrt 
8:34 Uhr ab Salztor und letzte Fahrt 21:00 Uhr ab Hauptbahn-
hof.
Am 26.12.2023 gibt es von 15:00 bis 17:00 Uhr weihnachtliche 
Saxophon-Musik mit Jürgen Perl in der Straßenbahn.

Straßenbahnverkehr über den Jahreswechsel
Am 23.12. und am 30.12.2023 fährt die Straßenbahn nach 
dem üblichen Samstagsfahrplan mit einem zweiten Wagen 
im Zwischentakt.
Am 21.12.2023 (Silvester), Montag 01.01.2024 (Neujahr) und 
Samstag 06.01.2024 (Dreikönigstag) verkehrt die Straßen-
bahn nach dem Fahrplan für Sonn- und Feiertage.
Der Sonderfahrplan ist in der Straßenbahn, auf
www.naumburger-strassenbahn.de und 
www.naumburg-im-advent.de zu finden.

Wir wünschen allen Fahrgästen gemütliche Feiertage, einen 
guten Start ins neue Jahr und beste Gesundheit.

Naumburger Straßenbahn GmbH
Andreas Plehn Andreas Messerli
Geschäftsführer Geschäftsführer

Nächster Erscheinungstermin:
Freitag, der 26. Januar 2024

Nächster Redaktionsschluss:
Montag, der 15. Januar 2024

Bitte senden Sie Ihre Beiträge an:
amtsblatt@naumburg-stadt.de
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1.	1.	

Klangzeit
Saison 23/24

Samstag, 13.01.2024 | 19.30 Uhr 
Kunstwerk Turbinenhaus, Weißenfelser Str. 15a

Konzert zum neuen Jahr 
Salsa im Frack!
BAROQUE AND BLUE 
C. Meininger – Flöte 
R. Gepp – Klavier 
R. Goldberg – Bass 
E. Lange – Perkussion

Musikalischer Cocktail von Händel  
über Jazz von George Gerswhin,  
Crossover des Filmkomponisten  
Claude Bolling bis zur fulminanten Salsa

Eintritt: 12,00 € | ermäßigt: 9,00 € 
Vorverkauf: Tourist-Information Naumburg, Markt 6 

Telefon: (03445) 273 125 
Stadt Naumburg, SG Stadtmarketing/Veranstaltungen
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Kurse der Volkshochschule
Kurs-Nr. Titel Beginn von - bis (Uhr) Termine
23HN2100D Weihnachtliche Landhausschleifen Dienstag, 05.12.2023 18:30 20:45 1 Termin
23HN3016A Entspannung mit Klangschalen Mittwoch, 06.12.2023 17:30 18:15 2 Termine
23HN3050K Handgemachte Pralinen Donnerstag, 07.12.2023 17:00 20:00 1 Termin
23HN3010F Bildungsurlaub - Anti-Stress-Training 

(Az. LVwA: 207-53502-757)
Montag, 11.12.2023 08:30 15:15 1 Termin

23HN2100E Weihnachtsgewürzseife Dienstag, 12.12.2023 18:30 20:45 1 Termin
23HN1040D Fördermittel energetische Modernisierung Montag, 18.12.2023 18:30 20:00 1 Termin

WEIHNACHTS-
MARKT

20.12.
2023 14-17 UHR

GLÜHWEIN - WAFFELN
THEATER - GLÜCKSRAD

WEIHNACHTSLIEDER
WEIHNACHTSMANN

SEKUNDARSCHULE
ALEXANDER-VON-HUMBOLDT

NAUMBURG/SAALE

IN DER

06.12.202306.12.202316:00 UHR
FLEMMINGER WEG 141FLEMMINGER WEG 14106618 NAUMBURG

16:00 UHR16:00 UHRAB

LIVE
MUSIK

IN DERIN DER
MONTESSORISCHULE

IN DERIN DERIN DERIN DERIN DERIN DERIN DERIN DER
Wichtelmarkt

IN DERIN DER
WichtelmarktWichtelmarktWichtelmarkt

IN DER
Wichtelmarkt

IN DERIN DER
Wichtelmarkt

IN DER
WichtelmarktWichtelmarktWichtelmarktWichtelmarktWichtelmarktWichtelmarktWichtelmarktWichtelmarktWichtelmarktWichtelmarktWichtelmarktWichtelmarktWichtelmarktWichtelmarktWichtelmarktWichtelmarktWichtelmarktWichtelmarktWichtelmarktWichtelmarktWichtelmarktWichtelmarkt

Lagerfeuer

warmer Apfelsaft
Rostbratwurst

LagerfeuerLagerfeuer
RostbratwurstRostbratwurst

Wildkesselgulasch

Weihnachtsprogramm

Crepes^

warmer Apfelsaftwarmer Apfelsaftwarmer Apfelsaftwarmer Apfelsaft
Gluhwein..

WeihnachtsprogrammWeihnachtsprogramm
mit ausgefallenen Weihnachtsgeschenken

LagerfeuerLagerfeuer
mit ausgefallenen mit ausgefallenen WeihnachtsgeschenkenWeihnachtsgeschenken
Marktstande..

WeihnachtsprogrammWeihnachtsprogramm
Bastelangebote fur Kinder..

CrepesCrepes

GluhweinGluhwein
Quarkballchen..

Marchenlesung..
Bastelangebote fur Kinder

MarchenlesungMarchenlesungMarchenlesung..Marchenlesung
Kinderschminken
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Weihnachtsmarkt der Sekundarschule 
Alexander von Humboldt
Die Sekundarschule Alexander von Humboldt lädt alle Inter-
essierten, Freunde und Unterstützer herzlich zum diesjähri-
gen Weihnachtsmarkt am 20.12.2023 ab 14:00 Uhr ein.
Der Weihnachtsmarkt findet direkt auf dem Schulhof statt.
Der Zugang erfolgt für die Gäste über die Vogelwiese.
Neben einem Glücksrad, weihnachtlichen Darbietungen, 
selbst hergestellten Weihnachtsgeschenken und verschiede-
nen Köstlichkeiten, bieten die Schüler für alle aus nah und 
fern Schulführungen durch das Schulhaus an.
Alle Mitwirkenden freuen sich darauf, gemeinsam einen be-
sinnlichen Nachmittag zu verbringen. Die Schüler werden an-
schließend in die Weihnachtsferien verabschiedet - natürlich 
in Anwesenheit des Weihnachtsmannes.

Das Team der Sekundarschule Alexander von Humboldt

Schauen Sie in unser digitales Fundbüro!


